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Nr. 35 Botschaft von Papst Franziskus zur Fastenzeit

Askese in der Fastenzeit, ein synodaler Weg

Liebe Brüder und Schwestern,

Die Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas berichten 
übereinstimmend von der Begebenheit der Verklärung Jesu. 
In diesem Ereignis sehen wir die Antwort des Herrn auf das 
Unverständnis, das ihm seine Jünger entgegengebracht hatten. 
Kurz zuvor war es nämlich zu einer wirklichen Auseinander-
setzung zwischen dem Meister und Simon Petrus gekommen, 
nachdem dieser sich zu Jesus als dem Christus, dem Sohn  
Gottes, bekannt hatte, dann aber seine Ankündigung von  
Leiden und Kreuz zurückgewiesen hatte. Jesus hatte ihn 
scharf getadelt: „Tritt hinter mich, du Satan! Ein Ärgernis 
bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will,  
sondern was die Menschen wollen“ (Mt 16,23). Und „sechs 
Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bru-
der Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg“  
(Mt 17,1).

Das Evangelium der Verklärung wird jedes Jahr am zweiten 
Fastensonntag verkündet. Tatsächlich nimmt uns der Herr in 

dieser liturgischen Zeit beiseite, damit wir mit ihm kommen. 
Auch wenn unsere gewöhnlichen Pflichten von uns verlan-
gen, an den angestammten Orten zu bleiben und ein manch-
mal langweiliges Alltagsleben mit vielen Wiederholungen zu  
führen, sind wir in der Fastenzeit eingeladen, gemeinsam  
mit Jesus „auf einen hohen Berg zu steigen“, um mit dem 
heiligen Gottesvolk eine besondere Erfahrung von Askese zu 
machen.

Die Askese in der Fastenzeit ist ein – stets von der Gnade be-
seeltes – Bestreben, unseren Mangel an Glauben und unseren 
Widerstand gegen die Nachfolge Jesu auf dem Weg des Kreu-
zes zu überwinden. Genau das, was Petrus und die anderen 
Jünger nötig hatten. Um unsere Kenntnis des Meisters zu 
vertiefen, um das Geheimnis des göttlichen Heils, das sich 
in der vollkommenen Selbsthingabe aus Liebe verwirklicht, 
voll zu verstehen und anzunehmen, muss man sich von ihm 
beiseite und in die Höhe führen lassen und sich von Mit-
telmäßigkeit und Eitelkeit befreien. Man muss sich auf den 
Weg machen, einen ansteigenden Weg, der Anstrengung, 
Opfer und Konzentration erfordert, so wie bei einer Berg-
wanderung. Diese Voraussetzungen sind auch wichtig für 
den synodalen Weg, den zu beschreiten wir uns als Kirche 
vorgenommen haben. Es wird uns guttun, über diese Bezie-
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hung zwischen der Askese in der Fastenzeit und der synodalen 
Erfahrung nachzudenken.

Zu den „Exerzitien“ auf dem Berg Tabor nimmt Jesus drei 
Jünger mit, die erwählt wurden, um Zeugen eines einzigarti-
gen Ereignisses zu sein. Er möchte, dass diese Erfahrung der  
Gnade nicht eine einsame, sondern eine gemeinsame ist, wie 
unser ganzes Glaubensleben. Jesus folgt man gemeinsam nach. 
Und gemeinsam, als pilgernde Kirche durch die Zeit, leben wir 
das Kirchenjahr und in ihm die Fastenzeit, indem wir gemein-
sam mit denen gehen, die uns der Herr als Weggefährten zur 
Seite gestellt hat. In Analogie zum Aufstieg Jesu und der Jünger 
auf den Berg Tabor können wir sagen, dass unser Weg in der 
Fastenzeit „synodal“ ist, denn wir gehen ihn gemeinsam und 
auf demselben Weg, als Jünger des einzigen Meisters. Ja wir 
wissen, dass er selbst der Weg ist, und deshalb tut die Kirche 
sowohl im Vollzug der Liturgie wie auch der Synode nichts an-
deres, als immer tiefer und voller in das Geheimnis Christi, des 
Erlösers, einzutreten.

Und so kommen wir zum Höhepunkt. Das Evangelium be-
richtet, dass Jesus „vor ihnen verwandelt [wurde]; sein Gesicht 
leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie  
das Licht“ (Mt 17,2). Das ist also der „Gipfel“, das Ziel des 
Weges. Am Ende des Aufstiegs, als sie mit Jesus auf dem hohen 
Berg stehen, wird den drei Jüngern die Gnade zuteil, ihn in  
seiner Herrlichkeit zu schauen, in einem übernatürlichen 
Licht, das nicht von außen kam, sondern von ihm selbst aus-
strahlte. Die göttliche Schönheit dieses Anblicks war unver-
gleichlich größer als jede Anstrengung, die die Jünger beim 
Aufstieg auf den Tabor hätten unternehmen können. Wie bei 
jeder anstrengenden Bergwanderung muss man beim Aufstieg 
den Blick fest auf den Pfad gerichtet halten, doch das Pano-
rama, das sich am Ende eröffnet, überrascht und entschädigt 
durch seine Pracht. Auch der synodale Prozess erscheint oft 
beschwerlich und manchmal könnten wir den Mut verlieren. 
Aber was uns am Ende erwartet, ist zweifellos etwas Wunder-
bares und Überraschendes, das uns helfen wird, Gottes Willen 
und unseren Auftrag im Dienst an seinem Reich besser zu ver-
stehen.

Die Erfahrung der Jünger auf dem Berg Tabor wird noch weiter 
angereichert, als neben dem verklärten Jesus Mose und Elija 
erscheinen, die für das Gesetz beziehungsweise die Propheten 
stehen (vgl. Mt 17,3). Die Neuheit Christi ist die Erfüllung des 
alten Bundes und der Verheißungen; sie ist untrennbar mit der 
Geschichte Gottes mit seinem Volk verbunden und offenbart 
deren tiefe Bedeutung. Im analogen Sinn ist auch der synodale 
Weg in der Tradition der Kirche verwurzelt und gleichzeitig 
offen für das Neue. Die Tradition ist Quelle der Inspiration  
für die Suche nach neuen Wegen, wobei die gegensätzlichen 
Versuchungen der Unbeweglichkeit und des improvisierten Ex-
perimentierens vermieden werden müssen.

Der asketische Weg der Fastenzeit und in ähnlicher Weise der 
synodale Weg haben beide das Ziel einer Verklärung, sowohl 
auf der persönlichen als auch auf der kirchlichen Ebene. Einer  
Verwandlung, die in beiden Fällen ihr Vorbild in der Ver-
klärung Jesu findet und durch die Gnade seines österlichen 
Geheimnisses bewirkt wird. Damit sich eine solche Verklärung 

in diesem Jahr in uns verwirklicht, möchte ich zwei „Pfade“ 
vorschlagen, die wir beschreiten können, um gemeinsam mit 
Jesus aufzusteigen und mit ihm das Ziel zu erreichen.

Der erste bezieht sich auf die Aufforderung, die Gottvater an 
die Jünger auf dem Tabor richtet, während sie den verklärten  
Jesus schauen. Die Stimme aus der Wolke sagt: „Auf ihn sollt 
ihr hören“ (Mt 17,5). Der erste Hinweis ist also ganz klar: auf 
Jesus hören. Die Fastenzeit ist eine Zeit der Gnade in dem 
Maße, in dem wir auf ihn hören, der zu uns spricht. Und wie 
spricht er zu uns? Vor allem im Wort Gottes, das uns die Kir-
che in der Liturgie schenkt: Lassen wir es nicht ins Leere fal-
len; wenn wir nicht immer an der Messe teilnehmen können, 
so lasst uns doch Tag für Tag die biblischen Lesungen, auch 
mit Hilfe des Internets, lesen. Über die Heiligen Schriften hi-
naus spricht der Herr zu uns in unseren Brüdern und Schwes-
tern, vor allem in den Gesichtern und Geschichten derer, die 
der Hilfe bedürfen. Aber ich möchte noch einen weiteren As-
pekt hinzufügen, der im synodalen Prozess sehr wichtig ist: 
Das Hören auf Christus geschieht auch über das Hören auf 
unsere Brüder und Schwestern in der Kirche, jenes gegensei-
tige Zuhören, das in manchen Phasen das Hauptziel ist, das 
aber immer unverzichtbar bleibt in der Methode und im Stil 
einer synodalen Kirche.

Als sie die Stimme des Vaters hörten, warfen sich die Jünger 
„mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat 
Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf und fürchtet 
euch nicht! Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer 
Jesus allein“ (Mt 17,6-8). Hier ist der zweite Hinweis für diese 
Fastenzeit, der darin besteht, nicht Zuflucht in einer Religio-
sität zu suchen, die nur aus außergewöhnlichen Ereignissen, 
aus eindrucksvollen Erfahrungen besteht, weil man Angst 
hat, sich der Realität mit ihren täglichen Mühen, Nöten und  
Widersprüchen zu stellen. Das Licht, das Jesus den Jüngern 
zeigt, ist ein Vorgeschmack auf die österliche Herrlichkeit, 
und auf diese geht man zu, indem man „ihm allein“ folgt. Die 
Fastenz eit ist auf Ostern ausgerichtet: Die „Exerzitien“ sind 
kein Selbstzweck, sondern bereiten uns darauf vor, das Leiden 
und das Kreuz mit Glaube, Hoffnung und Liebe zu leben, um 
zur Auferstehung zu gelangen. Auch der synodale Weg darf uns 
keine falschen Hoffnungen machen, wir seien angekommen, 
wenn Gott uns die Gnade einiger starker Gemeinschaftserfah-
rungen schenkt. Auch dort sagt uns der Herr: „Steht auf und 
fürchtet euch nicht“. Lasst uns in die Ebene hinabsteigen, und 
möge die Gnade, die wir erfahren haben, uns dabei helfen, an 
der Synodalität im Alltagsleben unserer Gemeinschaften zu 
arbeiten.

Liebe Brüder und Schwestern, der Heilige Geist möge uns 
in dieser Fastenzeit bei Aufstieg mit Jesus beseelen, damit wir  
seinen göttlichen Glanz erfahren und – solchermaßen im Glau-
ben gestärkt – unseren Weg gemeinsam mit ihm fortsetzen 
können, der der Ruhm seines Volkes und das Licht aller Völker 
ist.

Rom, St. Johannes im Lateran, 25. Januar 2023, Fest der Bekeh-
rung des heiligen Apostels Paulus.

Franziskus
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Dokumente der Deutschen Bischofskonferenz

Nr. 36 Aufruf der deutschen Bischöfe zur  
Fastenaktion Misereor 2023

Liebe Schwestern und Brüder,

die Welt ist voller Wunden, die wir Menschen ihr zu-
gefügt haben. Es braucht Mutige und Engagierte, die 
sich für eine Überwindung der Missstände einsetzen. 
Oft sind es Frauen, die solche Veränderungen bewir-
ken: Im gesellschaftlichen und politischen Leben ent-
wickeln sie Visionen, sie kämpfen für eine gerechtere 
Welt. Und sie prägen auch die Kirche durch ihr Enga-
gement in Pfarreien, Verbänden und Netzwerken.

Die diesjährige Misereor-Fastenaktion steht unter dem 
Leitwort: „Frau. Macht. Veränderung.“ Mit der Fas-
tenaktion setzt sich Misereor dafür ein, dass Frauen 
gleichberechtigt am Wandel mitwirken können. Bei-
spielhaft zeigen das die Partner in Madagaskar, wo 
Frauen mutig für eigene Landrechte kämpfen, wo sie 
als Kleinbäuerinnen die Ernährung der Dorfgemein-
schaft sichern oder als Lehrerinnen den Kindern Aus-
bildung ermöglichen. In einem Land, das als eines der 
ärmsten Länder weltweit gilt, ist der Einsatz dieser 
Frauen überlebensnotwendig. 

Deshalb: Unterstützen wir in dieser Fastenzeit das 
großartige Engagement der Misereor-Partnerorgani-
sationen weltweit. Stellen wir uns an die Seite aller, 
die sich für die Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen einsetzen. Bleiben wir wachsam für jedes Un-
recht, setzen wir uns gegen die Zerstörung von Gottes 
Schöpfung ein. Nutzen wir die Wochen der Fastenzeit 
für eine Veränderung hin zu einer gerechteren Welt 
ohne Krieg, ohne Hunger und ohne Ausgrenzung. 

Teilen wir mit den Menschen im Globalen Süden unse-
re Hoffnungen, unsere Gebete und unser Engagement. 
Herzlich danken wir Ihnen auch für Ihre großherzige 
Spende für Misereor.

Fulda, den 29. September 2022

Für das Erzbistum Köln

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, dem 19. März 2023,  
in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen werden.  
Die Kollekte am 5. Fastensonntag, dem 26. März 2023 (auch  
am Vorabend), ist ausschließlich für das Bischöfliche Hilfswerk 
Misereor e. V. bestimmt.

Nr. 37 Aufruf zur Solidarität mit den Christen im  
Heiligen Land (Palmsonntagskollekte 2023

Liebe Schwestern und Brüder,

am Palmsonntag hören wir das Evangelium vom Ein-
zug Jesu in Jerusalem. Auf diesem biblischen Weg ziehen 
auch in diesem Jahr zahlreiche Christen aus dem Heili-
gen Land in einer Prozession durch die Stadt. Hoffent-
lich können sie nach den Jahren der Einschränkungen 
durch die Pandemie nun wieder von Pilgern aus aller 
Welt begleitet werden – eine Erfahrung der Solidarität, 
die dringend erwünscht ist.

Denn die Christen des Heiligen Landes sind eine klei-
ne Minderheit. Im Westjordanland, in Gaza und sogar 
in Jerusalem nimmt ihre Zahl kontinuierlich ab. Für die 
Gesellschaft, in der sie leben, sind sie jedoch von großer 
Bedeutung. Je nach Wohnort haben Christen jüdische 
oder muslimische Nachbarn. Mit dem Judentum ver-
bindet sie die gemeinsame Hebräische Bibel, mit dem 
Islam die gemeinsame orientalische Kultur. In ihrem All-
tag haben sie deshalb die Chance, als Vermittler in der 
konfliktreichen Region zu agieren. Für sich selbst aber 
sehen viele Christen wenig Perspektiven. Viele träumen 
von einem besseren Leben jenseits ihrer Heimat.

Wir bitten Sie am Palmsonntag um Ihre Solidarität mit 
den Christen im Heiligen Land, damit sie für sich eine 
Zukunft sehen und bleiben. Der Deutsche Verein vom 
Heiligen Lande und das Kommissariat des Heiligen Lan-
des der Franziskaner eröffnen durch Ihre Spende den 
Christen vor Ort Chancen auf Bildung, soziale Teilha-
be und ein selbstbestimmtes Leben. Christliche Begeg-
nungsstätten, Schulen, Gemeinden und soziale Einrich-
tungen sorgen für neue Perspektiven. Sie bieten nicht 
nur Arbeitsplätze, sondern sie unterstützen auch Kinder 
aus sozial schwachen Familien, Menschen mit Behinde-
rung, chronisch Kranke und Migranten – darunter viele 
Frauen. Darüber hinaus tragen christliche Einrichtungen 
vielfach zur interreligiösen Friedenserziehung bei.

Wir bitten Sie: Tragen Sie mit Ihrem Gebet und Ihrer 
Spende am Palmsonntag dazu bei, dass die christliche 
Präsenz im Heiligen Land erhalten bleibt. Herzlichen 
Dank! 

Fulda, den 29. September 2022

Für das Erzbistum Köln

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln
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Dokumente des Erzbischofs

Dokumente des Verbandes der Diözesen Deutschlands

Nr. 39 Fastenhirtenbrief 2023

GOTT IN UNSEREN HERZEN AUFGESTRAHLT  
(2 Kor 4,6)

Liebe Schwestern, liebe Brüder,
seitdem ich mich vor einem Jahr an dieser Stelle mit einem Brief 
an Sie gewandt habe, ist viel geschehen. Nicht allein deswegen, 
weil wir ein ganzes Jahr weiter durchs Leben gegangen sind, son-
dern weil sich schwerwiegende Ereignisse förmlich überschlagen 
haben. Für jede und jeden von uns ganz persönlich, aber auch 
für uns alle gemeinsam als Menschen unserer Zeit.

Menschen unserer Zeit
Besonders schwer wiegt für mich das Schicksal der Men-
schen in und aus der Ukraine. Es ist förmlich ein Teil meines  
Lebens geworden, jeden Tag die neuesten Nachrichten darüber 
zu erhalten, was der grausam geführte Krieg anrichtet und was 
das für die Lebenssituation der Menschen vor Ort oder auf der 
Flucht bedeutet. Letztlich kann ich nur ahnen, wie es in den 
Herzen der direkt oder indirekt vom Krieg Betroffenen aus-
sieht: in der Ukraine, aber auch in Syrien oder im Jemen, in 
Mali, in Somalia, Myanmar oder in all den Hungergebieten, 
die durch die Auswirkungen des Krieges täglich auf der ganzen 
Welt größer werden.

Tief eindrücklich sind für mich auch der Widerstandsgeist 
und die Überlebenskraft des ukrainischen Volkes, die wir nun  
auch schon ein ganzes Jahr erleben. Fast jeden Tag aufs Neue 
Bombenlöcher stopfen, Menschen evakuieren, Verwundete 
versorgen, Nahrung und Hoffnung teilen – und gemeinsam 
trauern um getötete geliebte Menschen. Und auch in Afgha-
nistan, in den Kurdengebieten, in China oder in Iran kämpfen 
so viele Menschen mutig für ein Leben in Gerechtigkeit und 
Freiheit und setzen dabei das eigenen Leben aufs Spiel. Klima-
aktivistinnen und -aktivisten, viele von ihnen jung an Jahren, 
mahnen beständig ein neues Bewusstsein, Schutz und einen 

nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen unse-
rer Erde an. Sie kämpfen für ein Leben mit Zukunft für alle  
Menschen weltweit und tun gut daran, nicht locker zu lassen. 
Überschwemmungen, Wirbelstürme, Dürren rund um die 
Erde und auch bei uns in Europa und in Deutschland zeigen 
uns, wie nötig wir ihr Engagement haben.

Empathie und Solidarität
Liebe Schwestern und Brüder, ich denke, dass es in Ihren Her-
zen nicht so viel anders aussieht als in meinem. Menschen nah 
und fern wecken Ihre Empathie – und Ihre Solidarität. Ich 
bin froh und dankbar, dass sich an so vielen Orten und in den 
verschiedensten Initiativen Menschen in unserem Erzbistum 
engagieren, damit Menschen in Notsituationen spürbare Un-
terstützung erfahren: Geflüchtete und ihre Angehörigen; Men-
schen, die die gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten 
an den Rand ihrer Existenzmöglichkeiten bringen; Menschen, 
die schon über lange Zeit extrem herausgefordert sind, ihr  
Leben zu bewältigen; wohnungs- oder obdachlose Menschen  
– und noch viele mehr. Die millionenschweren Hilfspakete,  
die wir im Erzbistum geschnürt haben, können ja nur des-
wegen in pastoral-caritative Projekte fließen, weil Sie sie in 
Pfarreien, Gemeinden, kirchlichen Einrichtungen und Initia-
tiven mit Leben füllen.

Gottes-Zeugnis und Licht-Erfahrungen
Ich habe sehr viel gelernt bei meinen Besuchen in Wärme-
stuben, Essenausgaben, in Kleiderkammern oder bei der 
Sachspendenverteilung, bei Sprach- und Integrationskursen 
oder bei Begegnungen mit Menschen, die geflüchtete Frauen,  
Männer und Kinder beim Ankommen, bei Behördengängen 
oder der Jobsuche unterstützen oder Freizeitaktivitäten für 
Kinder und Jugendliche organisieren. Immer wieder kamen 
mir dabei Worte aus dem 2. Korintherbrief in den Sinn, wo der 
Apostel Paulus das eindrückliche Bildwort von „Gott, der in 
unseren Herzen aufgestrahlt ist“ (2 Kor 4,6), verwendet. Genau 
dafür möchte ich Ihnen aus ganzem Herzen danken: für Ihr 

Nr. 38 Kirchliche Zusatzversorgungskasse des  
Verbandes der Diözesen Deutschlands (KZVK) – 
Vertretungsbescheinigung

Vorstand der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse (KZVK)

Die Kirchliche Zusatzversorgungskasse des Verbandes der  
Diözesen Deutschlands – Anstalt des öffentlichen Rechts –  
mit Sitz in Köln wird gemäß § 4 Absatz 3 ihrer Satzung  
durch den Vorstand gerichtlich und außergerichtlich vertre-
ten. Die Vorstandsmitglieder werden gemäß § 4 Absatz 1 der  
Satzung durch den Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre be-
stellt.

Der Vorstand der KZVK setzt sich mit Wirkung ab dem  
1. Februar 2023 wie folgt zusammen:

Herr Christian Loh 
Vorsitzender des Vorstands seit dem 1. Februar 2023

Herr Dr. Oliver Lang 
Mitglied des Vorstands seit dem 1. April 2018

Herr Dr. Ulrich Mitzlaff ist aus dem Vorstand der KZVK zum 
31. Dezember 2022 ausgeschieden.

Bonn, 30. Januar 2023

Verband der Diözesen Deutschlands

Die Kollekte, die am Palmsonntag, dem 2. April 2023, in allen 
Gottesdiensten (auch am Vorabend) gehalten wird, ist ausschließ-
lich für die Unterstützung der Christen im Heiligen Land durch 

den Deutschen Verein vom Heiligen Lande und das Kommissariat 
des Heiligen Landes der Deutschen Franziskanerprovinz bestimmt.
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liebevolles und praktisches Zeugnis Gottes, der in Ihren Her-
zen und zwischen Ihren Händen aufstrahlt und unsere Kirchen 
und kirchlichen Einrichtungen zu Orten des Lichts verwandelt 
für so viele Menschen – und ja auch für uns selbst. Das ist für 
mich eine ganz besonders schöne und tiefe Erfahrung, die mich 
begleitet und stärkt.

Neue Pastorale Einheiten
„Gott in unseren Herzen aufgestrahlt.“ – Wenn wir in diesem 
Jahr damit beginnen, neue Pastorale Einheiten zu errichten, 
dann bin ich gewiss, dass diese oben beschriebenen Licht- 
Erfahrungen nicht verloren gehen werden, auch wenn struktu-
rell deutliche Veränderungen auf uns zukommen. 

Es sind große Herausforderungen, die wir zu meistern haben. 
Und noch immer haben wir eine uns belastende Gesamtsitua-
tion im Erzbistum. Doch bitte seien Sie gewiss, dass ich Ihre 
Sorgen, Ängste und Fragen in all diesen Zusammenhängen 
deutlich wahrnehme und Ihre Erfahrungen und Einschätzun-
gen in die pastorale Planung und Entwicklung einspiele. Noch 
ist für uns alle ungewiss, was die neuen Grenzen und neuen 
Konstellationen genau für das kirchliche Leben an den ver-
schiedenen Orten bedeuten werden. Was aber überall bleibt, 
wo Menschen bleiben, die ihren Glauben leben und sich aus 
ihrem Glauben heraus engagieren, das ist Gott, der in unseren 
Herzen aufstrahlt und aus dessen lebendiger Gegenwart wir  
leben und unser Leben gestalten können – auch oder gerade 
in der Kirche vor Ort. Das soll hier nicht als beschwichtigende 
Rede oder billiger Trost „einfach so“ dahergesagt sein. Vielmehr 
ist auch dies aus der sehr konkreten Erfahrung der letzten zwölf 
Monate heraus gesprochen.

Viel geht…
Ich bin sehr dankbar dafür, dass viele von Ihnen mein Anliegen 
vom letztjährigen „Brief zu Aschermittwoch“ aufgegriffen und 
mich eingeladen haben. Das hat die Erfahrungen, von denen ich 
gerade schon sprach, und viele intensive Gespräche ermöglicht 
– meistens zu den pastoralen Veränderungen, die vor uns liegen. 
An einem der gemeinsamen Abende zusammen mit Mitgliedern 
aus dem Pastoralteam, mit Pfarrgemeinderats- und Kirchen-
vorstandsmitgliedern und mit weiteren Engagierten aus einem 
Seelsorgebereich, waren wir vom Vorsitzenden des Pfarrgemein-
derates u.a. zu einer Runde eingeladen, in der alle Anwesenden 
angeregt wurden, persönlich den Satz zu vervollständigen: „Viel 
geht, wenn Vertrauen geht; viel mehr geht, wenn…“ 

Viele von Ihnen kennen den ersten Teil dieses Satzes, den 
 Markus Röntgen, Referent für Spiritualität und Exerzitien in 
unserem Generalvikariat, vor einigen Jahren formuliert hat 
und der seitdem vielerorts im Erzbistum gern verwendet wird. 
„Viel geht, wenn Vertrauen geht; viel mehr geht, wenn…“ – so-
weit die Anregung, die wir gebeten waren, zu vervollständigen.  
Einige von uns haben ihre Gedanken aufgeschrieben, die wir ge-
sammelt und für alle gut sichtbar aufgehängt haben. Da hieß es:

Viel geht, wenn Vertrauen geht. Viel mehr geht, wenn ...
•... man zusammen Wege findet.
•... Vertrauen vom Glauben „befeuert“ wird.
•... man für jeden Einzelnen dankbar bleibt.
•... Wertschätzung gelebt wird.
•... Steine auf dem Weg wahrgenommen werden.
•... wir einander Ängste nehmen.
•... wir miteinander Verantwortung übernehmen.
•... wir Zeit und Kraft für Begegnung reservieren.

•... wir miteinander gehen und dabei die Schwachen im Blick 
behalten.

•... wir uns alle im Letzten Jesus Christus anvertrauen, der mit 
uns geht.

Nach einem sehr ausführlichen, auch kontroversen Gespräch 
über die konkreten Anliegen und Herausforderungen, das  
Unverständnis, die Sorgen und Unsicherheiten im Blick auf  
die kommenden Entwicklungen waren dies die Gedanken, die 
für die Anwesenden auf den Punkt brachten, was den gemein-
samen Weg ausmachen könnte, damit es ein Weg wird, auf dem 
das kirchliche Leben vor Ort gut weitergehen kann. Alles Dinge, 
die jede und jeder von uns selbst in der Hand hat, um sie in 
die Zukunft unseres kirchlichen Lebens konkret einzubringen. 
Das fand ich großartig, weil plötzlich eigenverantwortliche, ganz 
praktische Handlungsoptionen im Raum waren!

Reiches Erfahrungswissen
Liebe Schwestern und Brüder, ich teile Ihnen allen diese eine 
konkrete Erfahrung so ausführlich mit, weil sich an ihr so gut 
zeigen lässt, was ich in den letzten Monaten vielfach in unse-
rem Erzbistum erlebt habe: Dass Sie sich auf die zurecht ban-
gen Fragen, wie in den größeren Pastoralen Einheiten „alles  
werden soll“, die wesentlichen und wirklich hilfreichen Ant-
worten selbst zu geben wissen – nicht als bloßes Wort, sondern 
als längst geteilte Erfahrung gemeinsamen kirchlichen Lebens. 

Gemeinschaft, Glauben, Dankbarkeit und Wertschätzung für 
Unterschiedlichkeit und Vielfalt, Ehrlichkeit, keine Schön-
färberei, Trost, gemeinsame Wegsuche und gemeinsame Über-
nahme von Verantwortung, verlässliche Begegnung, der diako-
nische Blick über den Tellerrand und die Weggemeinschaft mit 
Jesus Christus: Das alles sind Bausteine einer Kirche mit Zu-
kunft, die an anderen Orten vielleicht anders formuliert oder 
priorisiert werden würden als an dem gemeinsamen Abend, 
von dem ich Ihnen hier berichte, die uns aber zeigen, dass  
das entscheidende Potential immer vor Ort liegt, wo „Gott 
in unseren Herzen aufstrahlt“. Natürlich soll und darf dabei  
die notwendige Unterstützung aus den pastoralen Fachstellen 
des Erzbistums nicht fehlen. Sie sollen vor Ort nicht allein meis-
tern müssen, womit wir alle noch wenig Erfahrung haben und 
erst lernen müssen, wie auf Dauer alles gut gehen kann. Bitte 
nehmen Sie an dieser Stelle meine Entschuldigung und meine 
Bitte um Nachsicht an, wo dies in den letzten Wochen und Mo-
naten nicht in genügend hilfreicher Weise geschehen ist.

Sorgen UND Zuversicht teilen
Liebe Schwestern und Brüder, für mich waren die vielen aus-
drücklich pastoralen Gespräche und Begegnungen vor Ort 
eine ebenso tiefe Erfahrung Gottes, wie er in Ihren Herzen 
aufstrahlt. Dafür bin ich sehr dankbar. Zugleich möchte ich 
Ihnen diese Erfahrung „zurückschenken“, damit Sie und wir 
alle nicht übersehen, was für einen Schatz an Möglichkeiten 
für die Kirche, die in ganz Deutschland seit Jahren deutliche 
Veränderungen erfährt, wir in Händen halten. 

Ich denke, ich teile viele Ihrer Sorgen und großen Fragen an die 
Zukunft, auf die es keine leichten Antworten gibt. Für nieman-
den. Doch, fast immer, wenn ich Ihnen in den letzten Mona-
ten zuhören durfte, ist in mir die Sorge um die Zukunft auch 
wieder kleiner geworden. Denn Sie selbst sind der erste Grund 
für die Zuversicht, die wir wieder viel mehr miteinander teilen 
lernen sollten. Weder Schwarzmalerei noch Schönfärberei brin-
gen uns weiter. Was uns aber weiterbringen wird, das sind die 
positiven Erfahrungen gelingenden Miteinander-Kirche-Seins, 
die Sie und wir alle schon erfahren haben – und die wir in  
Zukunft auch weiterhin miteinander erfahren werden.
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Nahestehenden und Hinterbliebenen das Grundvertrauen in 
die Menschen und in Gott.2 In jedem Fall besteht die Gefahr 
schwerer physischer und psychischer Schädigungen. Erlittenes 
Leid kann nicht ungeschehen gemacht werden.

Im Bewusstsein dessen, in Umsetzung der Erkenntnisse der 
MHG-Studie und in Weiterentwicklung des Verfahrens zur 
Anerkennung des Leids ergeht deshalb diese Ordnung für das 
Verfahren Anerkennung des Leids, die die bisher geltenden  
Regelungen zum Verfahren zu Leistungen in Anerkennung zu-
gefügten Leids ablösen.

Durch die materiellen Leistungen soll gegenüber den Betroffe-
nen zum Ausdruck gebracht werden, dass die deutschen Bistü-
mer Verantwortung für erlittenes Unrecht und Leid übernehmen. 
Die primäre Verantwortung zur Erbringung von Leistungen 
liegt beim Täter. Überdies gibt es auch eine Verantwortung der 
kirchlichen Institutionen über den einzelnen Täter hinaus. Die  
Leistungen in Anerkennung des Leids werden durch die  
Diözesen in Deutschland als freiwillige Leistungen und unabhän-
gig von Rechtsansprüchen erbracht. Dies geschieht als Zeichen 
der institutionellen Mitverantwortung und zur Sicherstellung 
von Leistungen an Betroffene ohne eine gerichtliche Geltend-
machung und insbesondere, wenn nach staatlichem Recht vor-
gesehene Ansprüche gegenüber dem Beschuldigten wegen Ver-
jährung oder Tod nicht mehr geltend gemacht werden können.

Die Regelungen der „Ordnung für den Umgang mit sexuel-
lem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürf-
tiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im 
kirchlichen Dienst“ in ihrer jeweils geltenden Fassung bleiben 
durch diese Ordnung unberührt.

1. Begriffsbestimmungen

(1) Materielle Leistungen in Anerkennung des Leids sind Geld-
zahlungen nach Maßgabe des Abschnitts 8 dieser Ordnung. 

(2) Kosten für Therapie und Paarberatung sind Leistungen 
nach Abschnitt 9 dieser Ordnung. 

(3) Betroffene im Sinne dieser Ordnung sind Minderjährige 
und Personen nach Abschnitt 1 Abs. 5, zu deren Lasten eine Tat 
im Sinne von Abschnitt 3 begangen wurde.

(4) Ein kirchlicher Kontext im Sinne dieser Ordnung ist gege-
ben, wenn eine Tat im Sinne von Abschnitt 3 begangen wurde 
von Klerikern der Erzdiözese Köln oder von 
– Ordensangehörigen in einem Gestellungsverhältnis im  

Jurisdiktionsbereich des Diözesanbischofs
– Kandidaten für das Weiheamt im Bereich der Erzdiözese 

Köln
– Kirchenbeamten der Erzdiözese Köln
– Mitarbeitern eines der verfassten Kirche im Bereich der 

Erzdiözese zugehörenden Rechtsträgers 
– zu ihrer Berufsausbildung tätigen Personen eines der ver-

fassten Kirche im Bereich der Erzdiözese zugehörenden 
Rechtsträgers 

– nach dem Bundesfreiwilligengesetz (BFDG) oder dem  
Jugendfreiwilligendienstgesetz (JFDG) oder in vergleich-

2 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in  
geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert.  
Die gewählte Form schließt alle Geschlechter ein.

„Gott in unseren Herzen aufgestrahlt.“ – In einem Liedtext 
von Diakon Heinz Martin Lonquich, Kölner Musiker, Texter 
und Komponist zahlreicher Neuer Geistlicher Lieder, sind mir 
Verse begegnet, die ich Ihnen gern zum Ende meines Briefes 
mitgeben möchte. Verse, die in einer gefährdeten Welt dazu er-
mutigen, zu hoffen, zu glauben und zu lieben. Nicht allein aus 
uns heraus, sondern im Vertrauen auf den Gott, der unser aller 
Suchen begleitet und der mit SEINEM Licht auf uns wartet:

Hoffen, wider alle Hoffnung, 
glauben, dass es dennoch weitergeht. 
Lieben, wo es beinah nicht mehr möglich, 
damit die Welt auch morgen noch besteht.
Fühlen, wo Gefühle sterben, 
Licht sehn da, wo alles dunkel scheint. 
Handeln, anstatt tatenlos zu trauern, 
trösten auch den, der ohne Tränen weint.
Wach sein, Zeichen klar erkennen, 
helfen, trotz der eig’nen großen Not. 
Aufstehn gegen Unrecht, Mord und Lüge, 
nicht einfach schweigen, wo die Welt bedroht.
Trauen dem, der uns gesagt hat:  
„Seht doch, ich bin bei euch alle Zeit.“ 
Mit uns ist er auch in unserem Suchen, 
bis wir uns schaun im Licht der Ewigkeit.

Liebe Schwestern und Brüder, aus ganzem Herzen wünsche ich 
Ihnen ein hoffnungsfrohes Zugehen auf das kommende Oster-
fest – und die tiefe Erfahrung Gottes, wie er in Ihrem Herzen 
aufstrahlt. 

Dabei begleite und ermutige Sie der dreieinige Gott mit seinem 
Segen, + der Vater und + der Sohn und + der Heilige Geist. 
Amen.

Ihr

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 40 Änderung der Ordnung für das Verfahren  
zur Anerkennung des Leids

Ordnung für das Verfahren zur Anerkennung des Leids

Diese Ordnung wurde vom Ständigen Rat der  
Deutschen Bischofskonferenz 

am 24. November 2020 beschlossen. 
Sie berücksichtigt die Änderungen des Ständigen Rats  

vom 26. April 2021 und vom 23. Januar 2023.

Präambel

Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen.1 Sexueller Missbrauch 
an Minderjährigen sowie an schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen – gerade wenn Kleriker, Ordensleute oder Beschäf-
tigte im kirchlichen Dienst solche Taten begehen –, erschüttert 
nicht selten bei den Betroffenen und ihren Angehörigen sowie 

1 „Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen“, Kardinal Reinhard Marx, 
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Statement zur Vorstellung 
der Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische 
Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der  
Deutschen Bischofskonferenz“ am 25. September 2018 in Fulda.
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baren Diensten tätigen Personen sowie Praktikanten eines 
der verfassten Kirche im Bereich der Erzdiözese zugehören-
den Rechtsträgers 

– Ehrenamtlichen im Rahmen ihrer Tätigkeit eines der ver-
fassten Kirche im Bereich der Erzdiözese zugehörenden 
Rechtsträgers 

im Rahmen der Erfüllung ihres dienstliches Auftrags.

(5) Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im Sinne dieser 
Ordnung sind Schutzbefohlene im Sinne des § 225 Abs. 1  
2. Alt. StGB3. Diesen Personen gegenüber tragen Beschäftigte 
im kirchlichen Dienst eine besondere Verantwortung, entwe-
der weil sie ihrer Fürsorge und Obhut anvertraut sind oder weil 
bei ihnen allein aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfebedürftigkeit 
eine besondere Gefährdung im Sinne dieser Ordnung besteht. 
Weiterhin sind darunter Personen zu verstehen, die einem be-
sonderen Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis unterwor-
fen sind. Ein solches besonderes Macht- und/oder Abhängig-
keitsverhältnis kann auch im seelsorglichen Kontext gegeben 
sein oder entstehen.

(6) Ansprechpersonen sind die nach Abschnitt 4 der „Ordnung 
für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger 
und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker 
und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ in der Erz-
diözese Köln beauftragten Personen. 

2. Persönlicher Anwendungsbereich 

Diese Ordnung findet Anwendung auf Anträge auf materielle 
Leistungen in Anerkennung des erlittenen Leids von Betroffe-
nen, die in der Erzdiözese Köln als Minderjährige oder schutz- 
oder hilfebedürftige Erwachsene sexuellen Missbrauch im  
Sinne dieser Ordnung im kirchlichen Kontext erlitten haben.

3. Sachlicher Anwendungsbereich

Diese Ordnung berücksichtigt die Bestimmungen sowohl  
des kirchlichen als auch des staatlichen Rechts. Der Begriff  
sexueller Missbrauch im Sinne dieser Ordnung umfasst sowohl 
strafbare als auch nicht strafbare sexualbezogene Handlungen 
und Grenzverletzungen.

Die Ordnung bezieht sich 
a) auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Besonderen 

Teils des Strafgesetzbuches (StGB) sowie weitere sexual-
bezogene Straftaten,

b) auf Handlungen nach can. 1395 § 2 CIC in Verbindung 
mit Art. 6 § 1 SST4, nach can. 1387 CIC in Verbindung 
mit Art. 4 § 1 n. 4 SST wie auch nach Art 4 § 1 n. 1 SST in 
Verbindung mit can. 1378 § 1 CIC, soweit sie an Minder-
jährigen oder an Personen, deren Vernunftgebrauch habitu-
ell eingeschränkt ist, begangen werden,

c) auf Handlungen nach Art. 1 § 1a) des Motu proprio „Vos 
estis lux mundi“,

3 Wer eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person,  
die 1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 2. seinem Hausstand  
angehört, 3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen 
worden oder 4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses 
untergeordnet ist, (…). (StGB § 225 Abs. 1)

4 Papst Johannes Paul II., Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela 
(SST) vom 30. April 2001. Der in diesem Schreiben angekündigte 
normative Teil liegt in seiner geltenden Form als Normae de gravioribus 
delictis vom 21. Mai 2010 vor. (Diese Normen werden zitiert unter 
Nennung des entsprechenden Artikels und unter Zufügung des Kürzels 
für das Bezugsdokument: SST.)

d) unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls 
auf Handlungen unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit, 
die im pastoralen oder erzieherischen sowie im betreuen-
den, beratenden oder pflegenden Umgang mit Minder-
jährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
eine sexualbezogene Grenzverletzung oder einen sonstigen 
sexuellen Übergriff darstellen.

4. Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen

Über die Höhe materieller Leistungen in Anerkennung des 
Leids entscheidet eine zentrale und unabhängige Kommission 
für Anerkennungsleistungen. 

a) Mitgliedschaft

(1) Der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistun-
gen (UKA) gehören mindestens sieben Personen an. 

(2) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission sollen über 
psychiatrische/trauma-psychologische, (sozial-)pädagogische, 
juristische, medizinische oder theologische Ausbildungsab-
schlüsse und Berufserfahrung verfügen. Mindestens ein Mit-
glied muss die Befähigung zum staatlichen Richteramt be-
sitzen. Sie sollen in keinem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu 
einem kirchlichen Rechtsträger stehen oder in der Vergangen-
heit gestanden haben.

(3) Die Mitglieder werden durch den Vorsitzenden der  
Deutschen Bischofskonferenz im Benehmen mit der Deutschen 
Ordensobernkonferenz nach Bestätigung durch den Ständigen 
Rat der Deutschen Bischofskonferenz für die Amtszeit von vier 
Jahren ernannt. Eine Wiederernennung ist möglich. Die Namen 
der Mitglieder werden auf der Webseite der Deutschen Bischofs-
konferenz veröffentlicht.

(4) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission für An-
erkennungsleistungen üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Sie erhalten eine angemessene Aufwandsentschädigung, Erstat-
tung der Reisekosten sowie Angebote zur Supervision. 

(5) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission für Aner-
kennungsleistungen sind von Weisungen unabhängig und nur 
an diese Ordnung und ihr Gewissen gebunden. Die Mitglieder 
der Unabhängigen Kommission haben über die Angelegen-
heiten und Tatsachen, die ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit 
zu diesem Gremium bekannt geworden sind, Stillschweigen  
zu bewahren. Dies gilt auch nach ihrem Ausscheiden aus der 
Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen.

(6) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission für An-
erkennungsleistungen wählen mit der Mehrheit von Zweidrit-
teln der Mitglieder für die jeweilige Amtszeit ein Mitglied zum 
Vorsitzenden und ein weiteres Mitglied als Stellvertreter.

(7) Ein Mitglied der Unabhängigen Kommission für Anerken-
nungsleistungen kann jederzeit ohne Angabe von Gründen 
seine Mitgliedschaft beenden. Dies ist dem Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz schriftlich mitzuteilen. 

(8) Die Mitgliedschaft in der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen kann bei unüberbrückbaren Diffe-
renzen, die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der 
Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen un-
möglich erscheinen lassen, durch Beschluss der Unabhängigen 
Kommission beendet werden. Die Entscheidung hierzu muss 
durch eine 5/7 Mehrheit der Mitglieder erfolgen. 
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(9) Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit vorzeitig aus, 
erfolgt eine Nachbenennung für die restliche Amtszeit nach 
Maßgabe der Bestimmungen in den Absätzen 2 und 3. 

b)  Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission  
für Anerkennungsleistungen 

(1) Bei der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleis-
tungen wird eine Geschäftsstelle eingerichtet. Der Verband der 
Diözesen Deutschlands (Körperschaft des öffentlichen Rechts) 
ist Träger der Geschäftsstelle. Diese wird in dem für die Aufga-
benerfüllung erforderlichen Umfang personell, finanziell und 
sächlich ausgestattet.

(2) Die Kommunikation mit den kirchlichen Institutionen 
und den Ansprechpersonen erfolgt ausschließlich über die  
Geschäftsstelle.
(3) Die Geschäftsstelle unterstützt die Unabhängige Kommis-
sion für Anerkennungsleistungen in enger Abstimmung mit 
dem Vorsitzenden bei der Erledigung seiner Aufgaben. Zu den 
Aufgaben der Geschäftsstelle gehören insbesondere: 

– die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Unabhängi-
gen Kommission, 

– die Entgegennahme von durch kirchliche Institutionen 
oder Ansprechpersonen übersandten Anträgen auf An-
erkennung des Leids, 

– die das einzelne Verfahren betreffende Kommunikation mit 
den betroffenen kirchlichen Institutionen, 

– die Aufbereitung der Anträge zur Entscheidung und die 
notwendigen Maßnahmen zum Schutz der personenbezo-
genen Daten, 

– die Dokumentation der Entscheidungen der Unabhängi-
gen Kommission für Anerkennungsleistungen, 

– die Anweisung der Auszahlung von festgelegten materiellen 
Leistungen,

– die Aufbewahrung der Anträge unter Wahrung des staat-
lichen und kirchlichen Datenschutz- und Archivrechts.

(4) Die Geschäftsstelle untersteht den fachlichen Weisungen 
des Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission.

(5) Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle haben über die Angele-
genheiten und Tatsachen, die ihnen aufgrund ihrer Mitarbeit 
bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt 
auch nach ihrem Ausscheiden aus der Geschäftsstelle.

c)  Arbeitsweise der Unabhängigen Kommission  
für Anerkennungsleistungen

(1) Die Sitzungen der Unabhängigen Kommission für Aner-
kennungsleistungen sollen mindestens vierteljährlich stattfin-
den, bei Bedarf auch häufiger. Die Geschäftsstelle terminiert 
die Sitzungen in Abstimmung mit dem Vorsitzenden und 
lädt hierzu rechtzeitig ein. Ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
nimmt an den Sitzungen der Unabhängigen Kommission als 
Protokollführer ohne Stimmrecht teil, soweit die Unabhängige 
Kommission nichts anderes beschließt.

(2) Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistun-
gen tagt nicht-öffentlich. 

(3) Durch die Unabhängige Kommission für Anerkennungs-
leistungen erfolgen keine Anhörungen der Antragstellenden. 
Eigene Recherchen führt die Unabhängige Kommission nicht 

durch. Sofern der Berichterstatter jedoch grundlegende Fra-
gen zu dem vorgelegten Fall hat, deren Beantwortung er als  
notwendig und maßgeblich im Hinblick auf die Gesamt-
bewertung befindet, so leitet die Geschäftsstelle diese Fragen 
an die zuständige Ansprechperson oder kirchliche Institution 
weiter.

(4) Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistun-
gen trifft ihre Entscheidungen grundsätzlich in Sitzungen. 
Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf ihrer Mitglie-
der an wesend sind. Die Unabhängige Kommission kann für 
grundsätzlich geklärte Fallkonstellationen einstimmige Ent-
scheidungen durch mindestens drei Mitglieder in ihrer Ge-
schäftsordnung regeln. Sie trifft ihre Entscheidungen durch 
Beschluss, wobei Einstimmigkeit angestrebt wird. Ist Einstim-
migkeit nicht erreichbar, werden die Entscheidungen mit ein-
facher Mehrheit getroffen. Bei Stimmgleichheit entscheidet der 
Vorsitzende. Enthaltungen werden als nicht abgegebene Stim-
me gewertet.

(5) Wenn alle Mitglieder der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen einverstanden sind, können Sitzun-
gen auch als Telefon- oder Videokonferenzen stattfinden; Be-
schlüsse sind unverzüglich zu dokumentieren. 

(6) Der Vorsitzende der Unabhängigen Kommission für An-
erkennungsleistungen bestimmt für jeden zu bearbeitenden 
Antrag ein Mitglied als Berichterstatter.

(7) Die Mitglieder erhalten Einsicht in die Unterlagen. 

(8) Zur Organisation der Arbeit und zur Bestimmung der 
Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle kann sich die Unab-
hängige Kommission für Anerkennungsleistungen eine Ge-
schäftsordnung geben. 

5. Antragstellung

(1) Personen, die angeben, als Minderjährige oder schutz- und 
hilfebedürftige Erwachsene sexuellen Missbrauch im Sinne die-
ser Ordnung im kirchlichen Kontext erlitten zu haben, kön-
nen einen Antrag auf materielle Leistungen in Anerkennung 
des Leids und/oder Übernahme von Kosten für Therapie oder 
Paarberatung stellen. 

(2) Für die Entgegennahme von Anträgen auf materielle Leis-
tungen gemäß dieser Ordnung sind in aller Regel die An-
sprechpersonen der betroffenen kirchlichen Institutionen, in 
dessen Dienst der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt beschäftigt 
war, zuständig, die den Antragstellern, sofern von diesen ge-
wünscht, auch Hilfestellung bei der Antragstellung leisten. Es 
sind die von der Deutschen Bischofskonferenz und der Unab-
hängigen Kommission für Anerkennungsleistungen vorgesehe-
nen Formulare zu verwenden. Die Richtigkeit aller Angaben ist 
an Eides statt zu versichern.

(3) Der Antrag kann ausnahmsweise auch unmittelbar an die 
Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen über-
mittelt werden, wenn die verantwortliche kirchliche Träger-
institution nicht mehr existiert und es keinen Rechtsnachfol-
ger gibt. Die Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission  
koordiniert in diesem Fall die weitere Bearbeitung und Prüfung 
der Plausibilität. Sofern Anträge direkt an die Unabhängige 
Kommission gestellt werden und die verantwortliche kirchli-
che Institution noch existiert oder es einen Rechtsnachfolger 
gibt, leitet die Geschäftsstelle diese an die zuständige kirchliche 
Institution weiter.
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(4) Im Falle eines laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermitt-
lungsverfahrens soll die Bearbeitung des Antrags solange ruhen, 
bis in Abstimmung mit den Ermittlungsbehörden eine Anhö-
rung des Beschuldigten im Rahmen der Plausibilitätsprüfung 
ohne Beeinträchtigung der staatsanwaltlichen Ermittlungen 
möglich ist. 

6. Prüfung der Plausibilität

(1) Die Ansprechpersonen prüfen mit der vom Antrag be-
troffenen kirchlichen Institution die Plausibilität der von der 
antragstellenden Person erhobenen Beschuldigungen. Die 
Plausibilität einer Tatschilderung, beispielsweise zu Beschul-
digtem, Tatort, Tatzeit und Tathergang, als Voraussetzung für 
den Erhalt von materiellen Leistungen ist dann gegeben, wenn 
sie objektiven Tatsachen nicht widerspricht und im Übrigen 
bei Würdigung aller Umstände eine überwiegende Wahrschein-
lichkeit für ihre Richtigkeit spricht.

(2) Einer Plausibitätsprüfung bedarf es nicht, wenn die geschil-
derte Tat bereits durch ein kirchliches oder staatliches Strafver-
fahren rechtskräftig festgestellt wurde oder im Rahmen einer 
kirchlichen Voruntersuchung oder eines staatsanwaltschaft-
lichen Ermittlungsverfahrens in objektiver Hinsicht tatbe-
standlich festgestellt wurde, aber aufgrund von Verfolgungsver-
jährung eingestellt wurde. 

(3) Nach Abschluss der Plausbilitätsprüfung wird der originale 
und vollständige Antrag von den Ansprechpersonen oder der 
kirchlichen Institution an die Geschäftsstelle der Unabhängi-
gen Kommission weitergeleitet. Dem Antrag ist ein Votum zur 
Plausibilität beizufügen, das durch die Ansprechperson und die 
kirchliche Institution erstellt wurde.

(4) Die Geschäftsstelle prüft die Angaben zur Plausibilitäts-
prüfung. Sie prüft auch, ob die antragsstellende Person bereits 
einen Antrag auf Anerkennung des Leids gestellt hat. Liegen 
der Geschäftsstelle relevante Informationen vor, die der An-
sprechperson oder kirchlichen Institution offensichtlich nicht 
bekannt waren, übermittelt sie diese, soweit rechtlich zuläs-
sig, an die kirchliche Institution. Die Ansprechperson und die 
kirchliche Institution können auf dieser Grundlage ihr Votum 
überarbeiten. 

(5) Bei unklaren oder unvollständigen Angaben zur Plausibi-
litätsprüfung stellt die Geschäftsstelle Rückfragen an die den  
Antrag betreffende Ansprechperson oder kirchliche Institution. 
In diesem Fall sollen diese innerhalb von vier Wochen ihre An-
gaben präzisieren, vervollständigen oder dokumentieren, war-
um keine weiteren Angaben möglich sind. Der Vorgang wird 
durch die Geschäftsstelle dokumentiert.

(6) Kommt die Geschäftsstelle gemeinsam mit dem Vorsit-
zenden der Unabhängigen Kommission für Anerkennungs-
leistungen zu dem Ergebnis, dass das Votum zur Plausibilität 
nicht nachvollziehbar ist, nimmt die Geschäftsstelle Kontakt 
zur Ansprechperson oder kirchlichen Institution auf und über-
mittelt die Begründung. Die Ansprechperson oder kirchliche 
Institution können hierzu innerhalb von vier Wochen Stellung 
nehmen. Anschließend ist zwischen der kirchlichen Institution 
und dem Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission für An-
erkennungsleistungen eine gemeinsame Entscheidung über das 
Ergebnis der Plausibilitätsprüfung herbeizuführen. Sofern eine 
gemeinsame Entscheidung über das Ergebnis der Plausibilitäts-
prüfung nicht herbeigeführt werden kann, trifft die Unabhän-
gige Kommission für Anerkennungsleistungen die Plausibili-
tätsentscheidung in Gesamtsitzung gemäß Abschnitt 4 c (4).

(7) Sofern die Plausibilität abschließend verneint wurde, erfolgt 
eine Information über diese Entscheidung an die Ansprechper-
son und die kirchliche Institution. Diese wiederum informieren 
den Antragssteller. In diesem Fall endet die Befassung durch die 
Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen und 
der Antrag wird bei der Geschäftsstelle gemäß Abschnitt 14 ver-
wahrt. 

(8) Sofern die Plausibilität bejaht wurde, ist gemäß Abschnitt 
8 zu verfahren.

7.  Kriterien für die Leistungsbemessung im  
konkreten Einzelfall

Orientierungspunkte für die Höhe der materiellen Leistung 
können insbesondere sein: 

– die Häufigkeit des Missbrauchs,
– das Alter des Betroffenen zum Zeitpunkt des Missbrauchs,
– die Zeitspanne in Fällen fortgesetzten Missbrauchs, 
– die Anzahl der Täter,
– die Art der Tat,
– die Anwendung oder die Androhung von körperlicher  

Gewalt beim sexuellen Missbrauch, 
– der Einsatz von Alkohol, Drogen oder Waffen, 
– ein bestehendes Abhängigkeitsverhältnis und Kontrolle 

(zum Beispiel: Heim, Internat) zum Zeitpunkt der Tat, 
– die Ausnutzung der besonderen Hilfsbedürftigkeit des  

Betroffenen,
– der Ort des Missbrauchs (zum Beispiel: sakraler Kontext),
– die Art der körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen 

sowie weitere Folgen für den Betroffenen, 
– die Ausnutzung eines besonderen Vertrauensverhältnisses 

im kirchlichen Bereich, 
– das Verhalten des Beschuldigten nach der Tat,
– ein institutionelles Versagen durch kirchliche Verantwor-

tungsträger, sofern es ursächlich oder mitursächlich für den 
Missbrauch war oder diesen begünstigt oder nicht verhin-
dert hat.

8.  Festsetzung der Leistungshöhe bei Leistungen in Anerken-
nung des Leids

(1) Die Leistungshöhe im Einzelfall wird durch die Unabhän-
gige Kommission für Anerkennungsleistungen auf der Grund-
lage des von der Deutschen Bischofskonferenz beschlossenen 
finanziellen Zahlungsrahmens, der sich am oberen Bereich der 
durch staatliche Gerichte in vergleichbaren Fällen zuerkannten 
Schmerzensgelder orientiert, festgelegt. Dieser Zahlungsrah-
men sieht Leistungen bis 50.000 Euro vor.

(2) Die Leistungen werden grundsätzlich als Einmalzahlungen 
ausgezahlt. Dabei kann in begründeten Einzelfällen auch eine 
Leistungsauszahlung in monatlichen oder jährlichen Raten  
erfolgen, wenn dies aus bestätigter therapeutischer Sicht im  
Interesse des Betroffenen angezeigt ist oder der Betroffene dies 
wünscht. Eine zusätzlich beantragte Erstattung von Kosten für 
Therapie und/oder Paarberatung bleibt davon unberührt. 

(3) In Ausnahmen können in besonders schweren Härtefällen 
höhere Leistungen oder anderweitige Unterstützungen durch 
die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen 
mit Zustimmung der kirchlichen Institution festgelegt werden.
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9. Übernahme von Kosten für Therapie und Paarberatung

(1) Die Prüfung der Voraussetzungen einer Kostenerstattung, 
die Leistungsfestsetzung und Auszahlung der Kosten für The-
rapie und Paarberatung erfolgt unmittelbar und selbstständig 
durch die betroffene kirchliche Institution.

(2) Auf der Grundlage eines von einem approbierten Psychothe-
rapeuten vorgelegten Behandlungsplans werden Behandlungs-
kosten (max. 50 Sitzungen) bis zur Höhe des Stundensatzes 
erstattet, der bei einer verhaltenstherapeutischen Behandlung 
entsprechend der Gebührenordnung für Psychotherapeuten 
(GOP) gezahlt wird, sofern die Krankenkasse oder ein ande-
rer Kostenträger diese nicht übernimmt. Die Psychotherapeu-
ten können eine Kosten-übernahmezusage erhalten. Gegen 
Vor lage der von Psychotherapeut und Patient abgezeichneten 
Rechnung werden die Kosten erstattet. 

(3) Auf der Grundlage des von einem Paarberater, der Psycho-
loge oder Psychotherapeut sein muss, vorgelegten Behand-
lungsplans werden 25 Sitzungen für einen Stundensatz in 
Höhe von max. 125 Euro übernommen. Der Paarberater kann 
eine Kostenübernahmezusage erhalten. Gegen Vorlage der von 
dem Paarberater und den Klienten abgezeichneten Rechnung 
werden die Kosten erstattet. 

(4) Darüber hinaus beteiligt sich die Deutsche Bischofskon-
ferenz – vorerst bis zum 31. Dezember 2023 – am Ergänzen-
den Hilfesystem (EHS) für Betroffene sexuellen Missbrauchs, 
durch das Betroffene Unterstützung und Linderung von Fol-
gewirkungen erhalten können, wenn Leistungen nicht von  
bestehenden Hilfesystemen übernommen werden. Die Anträge 
sind über die Geschäftsstelle des Fonds Sexueller Missbrauch 
zu stellen. 

10.  Antragstellung bei abgeschlossenen Verfahren  
zur Anerkennung des Leids

(1) Auch Personen, die bereits vor dem 1. Januar 2021 Leistun-
gen in Anerkennung des Leids erhalten haben, sind antrags-
berechtigt. Die Anträge sind mit dem dafür vorgesehenen For-
mular in der Regel bei den Ansprechpersonen der zuständigen 
kirchlichen Institution zu stellen.

(2) In aller Regel verzichtet die kirchliche Institution zuguns-
ten des Betroffenen auf eine erneute Prüfung der Plausibilität.  
Sofern nach Einschätzung der kirchlichen Institution eine er-
neute Prüfung der Plausibilität notwendig ist, sollen die zu 
erhebenden Informationen möglichst durch Auswertung der 
bestehenden Akten eingeholt werden. Auf erneute Gespräche 
mit dem Betroffenen sowie alle Handlungen, die eine Retrau-
matisierung herbeiführen können, ist nach Möglichkeit zu ver-
zichten. 

(3) Die kirchliche Institution bestätigt anschließend das be-
reits durchgeführte Verfahren zur Anerkennung des Leids, ver-
merkt die Höhe der bereits ausgezahlten Leistungen an den 
Bet roffenen und leitet den Antrag nebst dem Votum über die 
ggf. durchgeführte Plausibilitätsprüfung an die Geschäftsstelle 
der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen 
weiter. 

(4) Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistun-
gen bestimmt die neue Leistungshöhe unter Berücksichtigung 
der ergangenen Empfehlung der Zentralen Koordinierungs-
stelle im bis zum 31. Dezember 2020 gültigen Verfahren zur 
Anerkennung des Leids.

(5) Bereits ausgezahlte finanzielle Leistungen durch eine kirch-
liche Institution oder den Beschuldigten werden auf die fest-
gelegte materielle Leistung angerechnet. Dies gilt nicht für 
Zahlungen im Zusammenhang mit einer Therapie wegen des 
durch einen sexuellen Missbrauch verursachten Leids.

11. Leistungsinformation und Auszahlung

(1) Alle Leistungen sind freiwillige Leistungen der kirchlichen 
Institutionen in Anerkennung des erlittenen Leids ohne An-
erkennung einer Rechtspflicht. 

(2) Die Geschäftsstelle unterrichtet die zuständige kirchliche 
Institution sowie die zuständige Ansprechperson schriftlich 
über die festgelegte Leistungshöhe. 

(3) Die Geschäftsstelle unterrichtet die antragstellende Person 
anschließend schriftlich über die festgelegte Leistungshöhe und 
weist auf die Freiwilligkeit der Leistung nach Absatz 1 hin. 

(4) Die Auszahlung erfolgt anschließend durch die Geschäfts-
stelle der Unabhängigen Kommission für Anerkennungs-
leistungen. Die kirchliche Institution stellt die notwendigen 
finanziellen Mittel zur Verfügung. 

12.  Widerspruch, erneute Befassung und Vorbringen neuer 
Informationen

(1) Gegen die Festsetzung der Leistungshöhe der Unabhängi-
gen Kommission für Anerkennungsleistungen nach Abschnitt 
8 können die Betroffenen einmalig schriftlich über die An-
sprechpersonen oder die zuständige kirchliche Institution (bei-
de im Folgenden „jeweilige Stelle“) Widerspruch einlegen. Der 
Widerspruch bedarf keiner Begründung. Für die Einlegung des 
Widerspruchs gilt eine Frist von 12 Monaten ab Bekanntgabe 
der Leistungsentscheidung durch die Geschäftsstelle der Un-
abhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen gem. 
Abschnitt 11 Absatz 3. Für bereits abgeschlossene Verfahren 
gilt eine Frist bis zum 31. März 2024.
Über den Widerspruch entscheidet die Unabhängige Kom-
mission für Anerkennungsleistungen. Richtet sich der Wider-
spruch gegen eine Kammerentscheidung, so wird eine an-
dere Kammer mit der Entscheidung über den Widerspruch 
befasst; die Zuständigkeit der verschiedenen Kammern ist in der  
Geschäftsordnung der UKA zu regeln. Ist der Berichterstatter 
der angefochtenen Entscheidung auch Mitglied der zur Ent-
scheidung über den Widerspruch berufenen Kammer, so be-
arbeitet den Widerspruch ein anderer Berichterstatter. Im Fall 
der Anfechtung einer Entscheidung des Plenums bearbeitet den 
Widerspruch ein anderer Berichterstatter als in der angefochte-
nen Ausgangsentscheidung. Für das Verfahren ist ggf. gemäß den 
Bestimmungen in den Abschnitten 4c, 6 bis 9 zu verfahren.
Wollen Betroffene ihren Widerspruch begründen, können sie 
zugleich mit Einlegen des Widerspruchs formlos einen Antrag 
auf Einsicht in die dem UKA-Berichterstatter zur Vorbereitung 
seines Berichts für die Sitzung, in der die angefochtene Ent-
scheidung gefallen ist, zur Verfügung stehende Akte stellen. 
Die Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission für An-
erkennungsleistungen stellt die Papierakte unter Wahrung der 
schutzwürdigen Rechte Dritter zum Zweck der Akteneinsicht 
der jeweiligen Stelle zur Verfügung, über die der Antrag auf  
Akteneinsicht gestellt wurde. Die Einsicht des Betroffenen in 
die Papierakte erfolgt bei der jeweiligen Stelle in Anwesenheit 
einer von der jeweiligen Stelle hierfür vorgesehenen Person. 
Der Widerspruch kann innerhalb einer Frist von vier Wochen 
ab dem Datum der Einsichtnahme in die angeforderte Papier-
akte begründet werden. Er wird über die jeweilige Stelle an die 
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Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen über-
mittelt.
Die Geschäftsstelle unterrichtet die antragstellende Person, die 
kirchliche Institution sowie die jeweilige Stelle über die Wider-
spruchsentscheidung.

(2) Unabhängig von dem Widerspruchsrecht gemäß Absatz 1 
steht es den Betroffenen frei, über die Ansprechpersonen oder 
zuständige kirchliche Institution den Antrag nach Abschluss 
des Verfahrens mit neuen Informationen der Unabhängigen 
Kommission für Anerkennungsleistungen zur erneuten Prüfung 
vorzulegen. In diesem Fall ist, sofern notwendig, gemäß den Be-
stimmungen in den Abschnitten 6 bis 9 zu verfahren. Über das 
Ergebnis der Prüfung wird der Betroffene unterrichtet.

13. Berichtswesen

Die Geschäftsstelle erstellt in Abstimmung mit dem Vorsitzen-
den der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistun-
gen jährlich einen schriftlichen Tätigkeitsbericht. Der Bericht 
wird veröffentlicht. 

14. Datenschutz und Aufbewahrung

(1) Soweit diese Ordnung auf personenbezogene Daten ein-
schließlich deren Verarbeitung anzuwenden ist, geht sie den 
Vorschriften des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz 
(KDG) sowie der Anordnung über die Sicherung und Nutzung 
der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung 
– KAO) vor, sofern sie deren Datenschutzniveau nicht unter-
schreitet. Im Übrigen gelten das KDG, die zu seiner Durch-
führung erlassene Ordnung (KDG-DVO) sowie die Kirchliche 
Archivordnung (KAO). 

(2) Die personenbezogenen Daten der Betroffenen aus Anträ-
gen auf Anerkennung des Leids dürfen nur verarbeitet werden, 
sofern die Betroffenen jeweils ihre schriftliche Einwilligung in 
die Verarbeitung personenbezogener und besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung 
und der Erfüllung der Aufgaben der Unabhängigen Kommission 
für Anerkennungsleistungen ausdrücklich erteilt haben. 

Köln, den 22. Februar 2023

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 41 Beschluss VDD vom 22.11.2022 – Gesetz zur 
Änderung der „Zentral-KODA-Ordnung“  
(ZAK-Ordnung-ÄnderungsG)

Artikel 1 
Gremienbezeichnung

Die „Zentrale Kommission“ gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 lit. a Zen-
tral-KODA-Ordnung in der Fassung des Beschlusses der Voll-
versammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 
18. November 2013 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2014,  
Nr. 1, S. 1) erhält folgende neue Bezeichnung: „Zentrale Ar-
beitsrechtliche Kommission (ZAK)“.

Artikel 2 
Fortgeltung der Beschlüsse

1Die bisherigen Beschlüsse und Empfehlungen der Zentralen 
Kommission bzw. der Zentral-KODA bleiben von den nach-

folgenden Änderungen unberührt. 2Sie gelten nunmehr als Be-
schlüsse und Empfehlungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission bis zu einer anderslautenden Beschlussfassung 
durch diese fort.

Artikel 3 
Fortgeltung der Zusammensetzung von  

Zentraler Kommission, Arbeitsrechtsausschuss,  
Vermittlungsausschuss und der übrigen Ausschüsse

(1) Die nach der Zentral-KODA-Ordnung in der Fassung des 
Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands vom 18. November 2013 bestehende Zentrale 
Kommission setzt ihre Arbeit in zunächst unveränderter Zusam-
mensetzung als Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission fort. 

(2) Arbeitsrechtsausschuss, Vermittlungsausschuss und sonsti-
ge bestehende Ausschüsse der Zentralen Kommission bzw. des  
Arbeitsrechtsausschusses setzen ihre Arbeit ebenfalls in zu-
nächst unveränderter Zusammensetzung als Gremien der Zen-
tralen Arbeitsrechtlichen Kommission fort.

(3) Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Änderungsge-
setzes erfolgen Änderungen betreffend die Zusammensetzung 
der in den Absätzen 1 und 2 genannten Gremien nach den 
Regelungen der ZAK-Ordnung zu Wahl, Bestellung und Be-
nennung von Personen. 

Artikel 4 
Änderung der „Zentral-KODA-Ordnung“ in  

„Ordnung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
(ZAK-Ordnung)“ 

Die „Zentral-KODA-Ordnung“, zuletzt geändert durch Beschluss 
der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands 
vom 18. November 2013 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2014, 
Nr. 1, S. 1), wird nach Beratung und Beschlussfassung in der 
Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands am 
22. November 2022 wie folgt geändert:

1. In der Präambel werden die Angabe „Artikel 7“ durch „Ar-
tikel 9“ ersetzt und die Wörter „im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse“ gestrichen. 

2. In § 1 wird die Überschrift „Aufgabe der Zentral-KODA 
und Geltungsbereich“ durch „Zentrale Arbeitsrechtliche 
Kommission und Arbeitsrechtsausschuss“ ersetzt. In § 1 wird 
der bisherige Satz zum Absatz 1 und die Wörter „Zentral- 
KODA“ werden durch „Zentrale Arbeitsrechtliche Kom-
mission (ZAK)“ ersetzt. Vor „Diözesen“ wird der Zusatz 
„(Erz-)“ eingefügt.
Folgende Absätze 2 bis 4 werden angefügt: 
„(2) Sie wird gebildet aus Vertretern/ Vertreterinnen der 
Arbeitsrechtlichen Kommissionen der (Erz-)Diözesen und 
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes.
(3) 1Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission nimmt 
ihre Aufgaben als ständige Kommission wahr. 2Sie bedient 
sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben des Arbeitsrechts-
ausschusses (ARA).
(4) Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission und die Mitglieder des Arbeitsrechtsausschusses  
sind an geltende Kirchengesetze, insbesondere an die 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes (Grundordnung) 
gebunden.“

3. Der bisherige § 2 entfällt. 
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4. Der bisherige § 3 wird zu § 2 und wie folgt neu gefasst: 
„§ 2  Aufgaben der Zentralen Arbeitsrechtlichen  

Kommission

(1) Aufgabe der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist 
die Beschlussfassung von Rechtsnormen über Inhalt, Abschluss 
und Beendigung von Arbeitsverhältnissen mit kirch lichen 
Rechtsträgern im Geltungsbereich der Grundordnung in fol-
genden Angelegenheiten:
1. Ausfüllung von Öffnungsklauseln in staatlichen Gesetzen,
2. Fassung von Einbeziehungsabreden für Arbeitsverträge hin-

sichtlich der Loyalitätsobliegenheiten und Nebenpflichten 
gemäß der Grundordnung,

3. kirchenspezifische Regelungen
a) für die Befristung von Arbeitsverhältnissen, soweit nicht 

bereits von Nr. 1 erfasst,
b) für den kirchlichen Arbeitszeitschutz, insbesondere für 

den liturgischen Dienst,
c) für Mehrfacharbeitsverhältnisse bei verschiedenen Dienst-

gebern,
d) für die Rechtsfolgen des Wechsels von einem Dienst-

geber zu einem anderen Dienstgeber.

(2) 1Solange und soweit die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommis-
sion von ihrer Regelungsbefugnis durch Beschlussfassung keinen 
Gebrauch gemacht hat oder macht, haben die anderen aufgrund 
Artikel 9 Grundordnung errichteten Kommissionen die Befug-
nis zur Beschlussfassung über Rechtsnormen. 2Deren Regelun-
gen bleiben unangewendet, solange und soweit der Beschluss der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission Gültigkeit besitzt.

(3) Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission kann den an-
deren nach Artikel 9 Grundordnung gebildeten Kommissionen 
nach Maßgabe des § 3 Ziff. 8 Empfehlungen für die Beschluss-
fassung über Rechtsnormen geben.“

5. Der bisherige § 4 wird zu § 3 und wie folgt neu gefasst: 
„§ 3 Aufgaben des Arbeitsrechtsausschusses

Der Arbeitsrechtsausschuss hat im Bereich des Arbeitsrechts 
folgende Aufgaben:
1. Informations- bzw. Meinungsaustausch zu allen Fragen und  

Auswirkungen des Arbeitsrechts, 
2. Koordinierung der Positionen,
3. Beobachtung der arbeitsrechtlichen Entwicklungen (Moni-

toring),
4. Erarbeitung von Beschlussvorschlägen für die Zentrale  

Arbeitsrechtliche Kommission,
5. Information und Beratung des Katholischen Büros in Berlin,
6. Mitwirkung gemäß der Ordnung über das Zustandekom-

men von arbeitsrechtlichen Regelungen auf der Ebene der 
DBK auf dem Gebiet des Arbeitsrechts, 

7. Vorbereitung der Sitzungen der Zentralen Arbeitsrecht-
lichen Kommission,

8. Entscheidung über die Zuweisung von Empfehlungsmate-
rien an die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission.“

6. Der bisherige § 5 wird zu § 4 und wie folgt neu gefasst: 
„§ 4  Zusammensetzung der Zentralen Arbeitsrechtlichen 

Kommission 

(1) 1Der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission gehören 
jeweils 21 Vertreter/ Vertreterinnen der Dienstgeber und der 

Dienstnehmer an. 2Zusätzlich zu den von den Arbeitsrechtli-
chen Kommissionen nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 ent-
sandten Vertretern/ Vertreterinnen der Dienstnehmer wird eine 
bestimmte Anzahl von Mitgliedern durch tariffähige Arbeit-
nehmerkoalitionen (Gewerkschaften) entsandt. 3Das Nähere 
regelt § 5.

(2) 1Für die (Erz-)Diözesen gehören der Zentralen Arbeitsrecht-
lichen Kommission insgesamt 14 Vertreter/ Vertreterinnen der 
Dienstgeber und 14 Vertreter/ Vertreterinnen der Dienstneh-
mer nach folgendem Schlüssel an: 
– Bayern mit den (Erz-)Diözesen Augsburg, Bamberg, Eich-

stätt, München und Freising, Passau, Regensburg, Würz-
burg 

 3 Mitglieder
– Nordrhein-Westfalen mit den (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, 

Köln, Münster, Paderborn 
 3 Mitglieder
– Mittelraum mit den Diözesen Fulda, Limburg, Mainz, 

Speyer, Trier 
 2 Mitglieder
– Nord-Ost mit den (Erz-)Diözesen Hamburg, Hildesheim, 

Osnabrück, Berlin, Erfurt, Dresden-Meißen, Görlitz, Mag-
deburg, Offizialatsbezirk Oldenburg 

 4 Mitglieder
– Süd-West mit den (Erz-)Diözesen Freiburg und Rotten-

burg-Stuttgart 
 2 Mitglieder.
2Die Vertreter/ Vertreterinnen der Dienstgeber werden von den 
Dienstgebervertretern/vertreterinnen der in den Regionen be-
stehenden Kommissionen nach § 1 Abs. 2 aus ihrer Mitte ge-
wählt, soweit in der jeweiligen Region nach Abs. 2 Satz 1 eine 
regionale Kommission besteht. 3In Regionen, in denen eine 
solche nicht besteht, bestellen die Generalvikare aller (Erz-)
Diözesen der Region in gegenseitigem Einvernehmen die Ver-
treter/ Vertreterinnen der Region aus dem Kreis der Dienst-
gebervertreter/vertreterinnen der in der Region bestehenden 
Kommissionen nach § 1 Abs. 2. 4Die Vertreter/ Vertreterinnen 
der Dienstnehmer werden von Vertretern/ Vertreterinnen der 
Dienstnehmer in den in der Region bestehenden Kommissio-
nen nach Artikel 9 Grundordnung aus ihrer Mitte gewählt. 
5Das Nähere wird in einer von den Bischöfen der jeweiligen 
Region zu erlassenden Wahlordnung geregelt.

(3) Die Dienstgeber- und die Dienstnehmerseite der Arbeits-
rechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes wäh-
len aus ihrer Mitte jeweils sieben Vertreter/ Vertreterinnen.

(4) 1Wird neben den gewählten Vertretern/ Vertreterinnen der 
Dienstnehmerseite auch eine bestimmte Anzahl von Gewerk-
schaftsvertretern/ Gewerkschaftsvertreterinnen nach § 5 ent-
sandt, ist die Dienstgeberseite durch eine identische Zahl von 
Vertretern/ Vertreterinnen zu erhöhen. 2Die entsprechenden 
Vertreter/ Vertreterinnen werden von der Dienstgeberseite des 
Arbeitsrechtsausschusses benannt. 3Als Vertreter/ Vertreterin-
nen der Dienstgeberseite kann nicht berufen werden, wer auf-
grund der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) Mitglied 
der Mitarbeitervertretung sein kann. 4Mit Ausscheiden eines 
Gewerkschaftsvertreters/ einer Gewerkschaftsvertreterin schei-
det auch eine/r dieser nach Satz 1 gewählten zusätzlichen Ver-
treter/ Vertreterinnen der Dienstgeberseite aus. 5Welche Person 
nach Satz 1 hiervon betroffen ist, entscheidet das Los.

(5) Die Mitgliedschaft des einzelnen Mitglieds in der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission endet mit Ablauf der Amtspe-
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riode der entsprechenden Bistums-/ Regional-KODA bzw. der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des deutschen Caritasverban-
des, mit Beendigung der Mitgliedschaft in dieser Kommission 
oder bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission. 

(6) Die Mitgliedschaft in der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission endet auch mit rechtskräftiger Entscheidung des 
Kirchlichen Arbeitsgerichts Köln, das die grobe Vernachlässi-
gung oder Verletzung der Befugnisse und Pflichten als Mitglied 
der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission festgestellt hat.

(7) Wenn die Mitgliedschaft nach Absatz 5 oder 6 endet, erfol-
gen Bestellung und Wahl nach Maßgabe der Bestimmungen in 
den Absätzen 2 und 3.

(8) 1Scheidet ein Dienstgebervertreter/ eine Dienstgeberver-
treterin oder ein Dienstnehmervertreter/ eine Dienstnehmer-
vertreterin aus der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
aus, wird das Stimmrecht des ausscheidenden Mitglieds bis 
zur Bestellung bzw. Wahl eines Nachfolgers/ einer Nach-
folgerin durch das nach Lebensjahren älteste anwesende 
Mitglied der jeweiligen Seite ausgeübt (gesetzliche Stimm-
rechtsübertragung). 2Scheiden mehrere Vertreter/ Vertrete-
rinnen der jeweiligen Seite aus, so werden zunächst bis zu 
zwei Stimmen gesetzlich durch das nach Lebensjahren älteste 
Mitglied der jeweiligen Seite ausgeübt. 3Weitere gesetzliche 
Stimmrechtsübertragungen werden durch die nächstältes-
ten Mitglieder der jeweiligen Seite ausgeübt. 4Dabei dürfen 
maximal zwei weitere Stimmen gesetzlich auf ein Mitglied 
übertragen werden. 5Die beiden Seiten legen zu Beginn der 
Sitzung dem/ der Vorsitzenden eine Liste der Personen vor, 
die die Stimmrechte nach Satz 1 bis 5 ausüben. 6§10 Abs. 
3 S. 2 und 3 finden in den Fällen des Absatz 8 Satz 1 bis 
6 keine Anwendung. 7Die Möglichkeit der gesetzlichen 
Stimmrechtsübertragung endet spätestens neun Monate nach 
dem Ausscheiden des Mitglieds aus der Kommission. 8Die 
Frist beginnt mit dem auf das Ausscheiden eines Mitglieds  
folgenden Tag. 9Die Möglichkeit der Ausübung eines nach  
§ 10 Abs. 3 übertragenen Stimmrechts bleibt unberührt.“

7. Es wird folgender neuer § 5 eingefügt: 
„§ 5 Entsandte Vertreter/ Vertreterinnen der Gewerkschaften

(1) 1Die in den Kommissionen nach § 4 Abs. 2 S. 3 bzw. § 4 
Abs. 3 vertretenen Gewerkschaften können insgesamt bis zu 
drei Vertreter/ Vertreterinnen in die Zentrale Arbeitsrechtliche 
Kommission entsenden. 2Stichtag für die Benennung ist der  
1. Juli alle vier Jahre. 3Der erste Stichtag ist der 1. Juli 2023. 
4Die Gewerkschaften teilen der Geschäftsführung der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission mit, ob, wie viele und welche 
Vertreter/ Vertreterinnen sie zu entsenden beabsichtigen. 5Die 
Kontaktdaten der Vertreter/ Vertreterinnen sind mitzuteilen.

(2) Benennt nur eine Gewerkschaft Vertreter/ Vertreterinnen 
für die Kommission, kann sie alle Sitze nach Absatz 1 bean-
spruchen.

(3) 1Benennen mehrere Gewerkschaften Vertreter/ Vertre-
terinnen für die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission, 
einigen sich die mitwirkungsberechtigten und mitwirkungs-
willigen Gewerkschaften auf die zahlenmäßige Zusammen-
setzung der von der Gewerkschaft zu entsendenden Vertreter/ 
Vertreterinnen. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, ent-
scheidet der Sprecher/ die Sprecherin der Dienstnehmerseite 
nach § 7 Abs. 1 über die Verteilung der Plätze. 3Gegen die 
Entscheidung des Sprechers/ der Sprecherin der Zentralen 

Arbeitsrechtlichen Kommission ist Klage beim Kirchlichen 
Arbeitsgericht Köln innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei 
Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung zulässig. 4Die 
Frist beginnt nur zu laufen, wenn die Gewerkschaften über 
den Rechtsbehelf, das Gericht, bei dem der Rechtsbehelf an-
zubringen ist, den Sitz und die einzuhaltende Frist schrift-
lich belehrt worden sind. 5Das Kirchliche Arbeitsgericht ent-
scheidet insbesondere auf Grund der Mitgliederzahlen, die 
ihm gegenüber glaubhaft zu machen sind. 6Die Glaubhaft-
machung der Mitgliederzahl kann insbesondere durch eine 
eidesstattliche Versicherung erfolgen, die ein Mitglied des 
Vertretungsorgans der Gewerkschaft vor einem Notar abgibt. 
7Die endgültige Benennung aller Vertreter/ Vertreterinnen ist 
der Geschäftsführung unverzüglich gemeinsam von allen ver-
tretenen Gewerkschaften mitzuteilen.

(4) Die entsandten Mitglieder müssen die Gewähr dafür bie-
ten, dass sie das verfassungsmäßige Selbstbestimmungsrecht 
der Kirche gem. Art. 140 Grundgesetz in Verbindung mit  
Art. 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung zur Gestaltung 
der sozialen Ordnung ihres Dienstes achten und die Eigenart 
des kirchlichen Dienstes respektieren.

(5) Scheidet ein entsandtes Mitglied aus der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission aus oder wird es abberufen, entsendet 
die Gewerkschaft, die durch das Mitglied vertreten wurde, un-
verzüglich ein neues Mitglied.

(6) 1Kündigt eine Gewerkschaft ihre Mitarbeit in der Zen tralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission auf, einigen sich die verblei-
benden mitwirkungsberechtigten und mitwirkungswilligen 
Gewerkschaften darüber, wer für den Rest der Amtszeit die 
Stelle des ausscheidenden Mitglieds übernehmen soll. 2Kommt 
keine Einigung zustande, entscheidet der/ die Sprecher/ Spre-
cherin der Dienstnehmerseite, welcher verbleibenden Gewerk-
schaft, die einen Vertreter/ eine Vertreterin entsenden will, das 
Nachbesetzungsrecht zusteht. 3Gegen die Entscheidung des/ 
der Vorsitzenden der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion ist Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht Köln innerhalb 
einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung zulässig. 4Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn 
die Gewerkschaft über den Rechtsbehelf, das Gericht, bei dem 
der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und die einzuhalten-
de Frist schriftlich belehrt worden ist.

(7) Kündigen alle Gewerkschaften ihre Mitarbeit in der Zen-
tralen Arbeitsrechtlichen Kommission, beginnt der Prozess 
nach Absatz 1 zum nächsten Stichtag erneut.

(8) Eine Entsendung entfällt, wenn die Mitgliedschaft in der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission von keiner Gewerk-
schaft beansprucht wird.“

8. § 6 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 6 Zusammensetzung des Arbeitsrechtsausschusses

(1) 1Der Arbeitsrechtsausschuss besteht aus 24 stimmberechtig-
ten Mitgliedern: Je sechs Vertretern/ Vertreterinnen der Dienst-
geber und der Dienstnehmer jeweils aus dem Bereich der  
verfassten Kirche und dem Bereich der Caritas, darunter dem/ 
der Vorsitzenden und dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden 
der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission. 2Die Vertreter/ 
Vertreterinnen werden von den jeweiligen Seiten aus ihrer Mit-
te gewählt. 3Es können nur Vertreter/ Vertreterinnen gewählt 
werden, die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrecht lichen Kom-
mission sind.
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(2) 1Darüber hinaus gehören dem Arbeitsrechtsausschuss als 
nicht stimmberechtigte Mitglieder an: Je ein Vertreter/ eine 
Vertreterin des
– Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD), 
– des Deutschen Caritasverbandes (DCV), 
– der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK) und
– des Katholischen Büros in Berlin.
2Ferner gehören dem Arbeitsrechtsausschuss als nicht stimmbe-
rechtigte Mitglieder drei Vertreter/ Vertreterinnen der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen (BAG-MAV) 
an. 3Die in Satz 1 und 2 genannten Vertreter/ Vertreterinnen 
haben das Recht, Tagesordnungspunkte anzumelden.

(3) Scheidet ein stimmberechtigtes Mitglied des Arbeitsrechts-
ausschusses aus, findet bis zur Neuwahl § 4 Abs. 8 entsprechen-
de Anwendung.“

9. § 7 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 7 Vorsitzende(r) und stellvertretende(r) Vorsitzende(r)

(1) 1Der/ die Vorsitzende und der/ die stellvertretende Vorsit-
zende werden von der Gesamtheit der Kommissionsmitglieder 
in zweijährigem Wechsel gemeinsam geheim gewählt; dabei 
wird der/ die Vorsitzende einmal aus den Reihe der Dienst-
gebervertreter und das andere Mal aus der Reihe der Dienst-
nehmervertreter, der/ die stellvertretende Vorsitzende aus der 
jeweils anderen Seite gewählt. 2§ 10 Abs. 3 findet Anwendung. 
3Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission auf sich vereinigt. 
4Kommt in zwei Wahlgängen die erforderliche Mehrheit nicht 
zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die 
meisten Stimmen auf sich vereinigt. 5Bis zur Wahl des/ der Vor-
sitzenden und des/ der stellvertretenden Vorsitzenden leitet das 
nach Lebensjahren älteste anwesende Mitglied die Sitzung.

(2) Scheidet der/ die Vorsitzende oder der/ die stellvertretende 
Vorsitzende vorzeitig aus, findet für den Rest des Zwei-Jahres-
Zeitraumes eine Nachwahl statt.

(3) 1Der/ die Vorsitzende der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission ist zugleich Vorsitzender/ Vorsitzende des Arbeits-
rechtsausschusses. 2Der/ die stellvertretende Vorsitzende der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist zugleich stell-
vertretender Vorsitzender/ stellvertretende Vorsitzende des 
Arbeitsrechtsausschusses.“

10. Es wird folgender neuer § 8 eingefügt: 
„§ 8 Geschäftsführung

(1) Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission hat eine Ge-
schäftsführung.

(2) 1Die Geschäftsführung der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission wird vom Verband der Diözesen Deutschlands 
bestellt. 2Im Verhinderungsfall der Geschäftsführung wird die 
Stellvertretung durch die Geschäftsstelle des Verbandes der Di-
özesen Deutschlands bestimmt.

(3) 1Die Geschäftsführung nimmt die laufenden Geschäfte der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission und des Arbeits-
rechtsausschusses wahr. 2In Zweifelsfällen ist ein Einvernehmen 
mit dem/ der jeweiligen Vorsitzenden und dem/ der jeweiligen 
stellvertretenden Vorsitzenden herzustellen. 3Kann ein Einver-
nehmen nicht hergestellt werden, entscheidet der/ die jeweilige 
Vorsitzende im Benehmen mit der Geschäftsführung. 4Das Nä-
here kann in Geschäftsordnungen geregelt werden.“

11. Der bisherige § 8 wird zu § 9 und wie folgt neu gefasst: 
„§ 9 Rechtsstellung der Mitglieder 

(1) 1Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. 2Sie sind in 
ihrem Amt unabhängig und an keine Weisungen gebunden.

(2) 1Für die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission, die im kirchlichen Dienst beschäftigt sind, steht die 
Wahrnehmung von Aufgaben als Mitglied der Kommission 
der arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeit gleich. 2Sie dürfen 
in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert und aufgrund 
ihrer Tätigkeit weder benachteiligt noch begünstigt werden. 
3Aus ihrer Tätigkeit dürfen ihnen keine beruflichen Nachteile 
erwachsen.“

12. Der bisherige § 11 wird zu § 10 und wie folgt neu gefasst: 
„§ 10  Arbeitsweise der Zentralen Arbeitsrechtlichen  

Kommission

(1) 1Die Geschäftsführung lädt im Einvernehmen mit dem/ 
der Vorsitzenden und dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden 
unter Angabe der Tagesordnung spätestens vier Wochen – in 
Eilfällen zwei Wochen – vor der Sitzung ein. 2Die Geschäfts-
führung entscheidet im Einvernehmen mit dem/ der Vorsit-
zenden und dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden über die 
Eilbedürftigkeit. 3Der/ die Vorsitzende entscheidet über die Ta-
gesordnung.4Hat die Amtszeit des / der Vorsitzenden geendet, 
ohne dass bereits zu einer weiteren Sitzung eingeladen wurde, 
lädt die Geschäftsführung baldmöglichst zu einer Sitzung mit 
einer Tagesordnung ein, die zunächst nur die Wahlen vorsieht. 

(2) Die Geschäftsführung lädt ein
a) zur jährlich stattfindenden Sitzung (reguläre Sitzung). Die 

Sitzung soll im 4. Quartal eines jeden Kalenderjahres statt-
finden.

b) aus einem der folgenden Gründe (außerordentliche Sit-
zung):
– wenn der Arbeitsrechtsausschuss mit einer Mehrheit 

von mindestens drei Vierteln der Gesamtzahl seiner 
stimmberechtigten Mitglieder eine klärungsbedürftige 
Thematik in Form eines Antrags der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission vorlegt,

– wenn eine nach Artikel 9 Grundordnung gebildete 
Kommission mit einer Mehrheit von mindestens drei 
Vierteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder eine klärungs-
bedürftige Thematik in Form eines Antrags der Zentra-
len Arbeitsrechtlichen Kommission vorlegt, 

– wenn Wahlen nach Maßgabe dieser Ordnung durchzu-
führen sind,

– 1wenn eine Seite der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission einen Antrag auf Beschlussfassung gemäß § 2 
Abs. 1 stellt. 2Liegt ein Antrag vor, hat der Arbeitsrechts-
ausschuss zunächst sechs Monate ab Antragseingang 
bei der Geschäftsführung Zeit, sich mit dem Antrag zu 
befassen. 3Der Arbeitsrechtsausschuss kann eine Stel-
lungnahme zu dem Antrag abgeben. 4Nach Ablauf der 
Sechsmonatsfrist soll innerhalb von zwei Monaten eine 
Sitzung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
stattfinden, wenn nicht der Arbeitsrechtsausschuss mit 
einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Ge-
samtzahl seiner Mitglieder eine Weiterleitung des An-
trags an die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission ab-
lehnt. 5Findet die nächste reguläre Sitzung innerhalb der 
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nächsten zwei Monate nach Ablauf der Sechsmonatsfrist 
statt, ist von einer gesonderten Sitzung abzusehen.

– wenn ein Diözesanbischof oder mehrere Diözesan-
bischöfe gegen einen Beschluss der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission gemäß § 2 Abs. 1 Einspruch 
einlegt/ einlegen.

(3) 1Ist ein Mitglied verhindert, an einer Sitzung teilzuneh-
men, so ist die Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes 
Mitglied derselben Seite zulässig. 2Ein Mitglied kann zusätz-
lich nicht mehr als ein übertragenes Stimmrecht ausüben. 3Die 
Übertragung des Stimmrechtes ist der Geschäftsführung in 
Textform nachzuweisen.

(4) 1Eine Sitzung kann nur stattfinden, wenn auf jeder Seite 
mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 2Unter den 
Anwesenden muss sich der/ die Vorsitzende und/ oder der/ 
die stellvertretende Vorsitzende befinden. 3Die Sitzungen sind 
nicht öffentlich. 4Unbeschadet von Satz 3 ist die Information 
der nicht in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ver-
tretenen Kommissionen und die Beratung mit diesen möglich. 
5Im Einvernehmen zwischen dem/ der stellvertretenden Vor-
sitzenden und dem/ der Vorsitzenden können Sachverständige 
teilnehmen. 6Diese haben kein Stimmrecht.

(5) Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission gibt sich eine 
Geschäftsordnung.

(6) Antragsberechtigt ist jedes Mitglied der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission; die Anträge müssen dem/ der Vor-
sitzenden über die Geschäftsführung in Textform mit Begrün-
dung vorgelegt werden.

(7) 1Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission fasst Beschlüs-
se mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Ge-
samtzahl ihrer Mitglieder. 2Auf Antrag eines Mitglieds findet 
eine Beschlussfassung in geheimer Abstimmung statt.

(8) 1In Eilfällen und in Angelegenheiten, für die eine mündliche 
Verhandlung entbehrlich ist, können Beschlüsse der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission durch schriftliche Stimmabga-
be herbeigeführt werden. 2Der/ die Vorsitzende entscheidet im 
Einvernehmen mit dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden über 
die Einleitung dieses Verfahrens. 3Das Ergebnis der schriftlichen 
Stimmabgabe wird von der Geschäftsführung festgestellt und 
den Kommissionsmitgliedern schriftlich mitgeteilt.

(9) 1Für die Bearbeitung ihrer Aufgaben kann die Zentrale 
Arbeitsrechtliche Kommission ständige oder zeitlich befristete 
Ausschüsse einsetzen. 2Diese bereiten die Beschlüsse der Kom-
mission vor.

(10) 1Über die Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen. 2Die Proto-
kollführung soll grundsätzlich durch die Geschäftsführung erfol-
gen. 3Das Protokoll wird nach Abstimmung mit dem/ der Vor-
sitzenden und dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden von der 
Protokollführung unterzeichnet und unverzüglich den Mitglie-
dern der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission zugeleitet.“

13. Der bisherige § 12 wird zu § 11 und wie folgt neu gefasst: 
„§ 11 Arbeitsweise des Arbeitsrechtsausschusses

(1) 1Der Arbeitsrechtsausschuss tritt bei Bedarf zusammen. 2Er 
tagt in der Regel drei Mal im Kalenderjahr. 3Der Bedarf wird von 
dem/ der Vorsitzenden im Einvernehmen mit dem/ der stellver-
tretenden Vorsitzenden festgestellt. 4Der Arbeitsrechtsausschuss 
soll nicht in dem Quartal tagen, in dem die reguläre Sitzung der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission stattfindet.

(2) 1Die Geschäftsführung lädt im Einvernehmen mit dem/ 
der Vorsitzenden und dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden 
unter Angabe der Tagesordnung spätestens vier Wochen – in 
Eilfällen zwei Wochen – vor der Sitzung ein. 2Die Geschäfts-
führung entscheidet im Einvernehmen mit dem/ der Vorsit-
zenden und dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden über die 
Eilbedürftigkeit. 3Der/ die Vorsitzende entscheidet über die 
Tagesordnung.

(3) 1Für das Verfahren gelten § 10 Abs. 3 – 7 und 9 – 10 sinn-
gemäß, mit der Maßgabe, dass Sitzungen des Arbeitsrechts-
ausschusses auch stattfinden und Beschlüsse gemäß § 3 ge-
fasst werden können, wenn mindestens sechs Mitglieder der 
Dienstnehmer- und sechs Mitglieder der Dienstgebervertreter 
anwesend sind, darunter der/ die Vorsitzende und/ oder der/ 
die stellvertretende Vorsitzende. 2Die nicht stimmberechtigten 
Mitglieder nach § 6 Abs. 2 sind bei der Bestimmung der An-
wesenheit und der Beschlussfähigkeit nicht zu berücksichtigen.

(4) Bei Stellungnahmen zu staatlichen Gesetzgebungsvorha-
ben, die das Arbeitsrecht betreffen, soll das Katholische Büro 
den Arbeitsrechtsausschuss angemessen beteiligen.“

14. Es wird folgender neuer § 12 eingefügt: 
„§ 12 Online- und Hybridversammlungen

(1) 1Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, 
des Arbeitsrechtsausschusses und sonstiger Ausschüsse finden 
im Regelfall als Präsenzsitzungen statt. 2Sie können auch als 
Online-Versammlungen erfolgen.

(2) Der/ die Vorsitzende kann im Einvernehmen mit der/ dem 
stellvertretenden Vorsitzenden und der Geschäftsführung be-
stimmen, dass Sitzungen als Online-Versammlungen in einem 
nur für die teilnahmeberechtigten Personen zugänglichen 
Chat-Raum durchgeführt werden. 

(3) 1Wird zu einer Online-Versammlung eingeladen, erhalten 
die teilnahmeberechtigten Personen zu diesem Zwecke recht-
zeitig vor der Sitzung neben der Tagesordnung auch die Zu-
gangsdaten. 2Sie verpflichten sich, die Legitimationsdaten 
keinem Dritten zugänglich zu machen. 3Mit Einwahl zur  
Online-Versammlung gilt die teilnahmeberechtigte Person als 
anwesend im Sinne des § 10 Abs. 4 Satz 1 und 2.

(4) 1Hybrid-Versammlungen sind nur in Ausnahmefällen zu-
lässig. 2Es gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend.

(5) 1Während der Online- oder Hybrid-Versammlung sind 
Abstimmungen und Wahlen grundsätzlich möglich, soweit 
entsprechende technische Möglichkeiten existieren. 2Die Ab-
stimmungen und Wahlen erfolgen unter Wahrung der Vorga-
ben dieser Ordnung und der datenschutzrechtlichen Vorgaben 
(z.B. KDG) durch Nutzung geeigneter technischer Mittel, wie 
beispielsweise Abstimmungssoftware.

(6) Im Übrigen sind die Vorschriften zu Präsenzversammlun-
gen entsprechend zu berücksichtigen.“

15. § 13 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 13  Inkraftsetzung der Beschlüsse der  

Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission

(1) 1Ein Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion, der den Erlass von Rechtsnormen gemäß § 2 Abs. 1 zum 
Gegenstand hat, wird nach Unterzeichnung durch den Vorsit-
zenden/ die Vorsitzende durch die Geschäftsführung den zu-
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ständigen Diözesanbischöfen zur Kenntnisnahme übermittelt. 
2Auf die Einspruchsfrist nach Absatz 2 wird hingewiesen.

(2) Sieht sich ein Diözesanbischof nicht in der Lage, einen 
Beschluss in Kraft zu setzen, weil er offensichtlich gegen kir-
chenrechtliche Normen oder gegen Vorgaben der katholischen 
Glaubens- und Sittenlehre verstößt, so legt er innerhalb von 
sechs Wochen nach Zugang des Beschlusses beim Bischöflichen 
Ordinariat unter Angabe von Gründen Einspruch bei der Ge-
schäftsführung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
ein; dabei können Gegenvorschläge unterbreitet werden.

(3) 1Wenn bis zum Ablauf der sechswöchigen Frist kein Ein-
spruch erhoben worden ist, teilt die Geschäftsführung den Di-
özesanbischöfen mit, dass der Beschluss in den (Erz-) Diözesen 
in Kraft zu setzen und innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
ab Zugang der Information in den Amtsblättern zu veröffent-
lichen ist. 2Hierüber informiert die Geschäftsführung zeitgleich 
den Deutschen Caritasverband.

(4) 1Im Falle eines Einspruchs informiert die Geschäftsführung 
die Diözesanbischöfe über den Einspruch. 2Die Angelegenheit 
wird von der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission inner-
halb einer Frist von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Infor-
mation über den Einspruch an die Diözesanbischöfe erneut be-
raten. 3Fasst sie einen neuen Beschluss oder bestätigt sie ihren 
bisherigen Beschluss, so leitet die Geschäftsführung diesen allen 
Diözesanbischöfen zur Inkraftsetzung und dem Deutschen Cari-
tasverband zur Kenntnis zu. 4Der Diözesanbischof setzt den Be-
schluss in Kraft und veröffentlicht ihn innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten ab Zugang der Information im Amtsblatt.

(5) Kommt ein Beschluss nach Absatz 4 Satz 3 nicht zustande, 
so ist das Verfahren beendet.

(6) 1Mit dem Ablauf der Inkraftsetzungsfrist des Abs. 3 bzw. 
des Abs. 4 Satz 4 findet der Beschluss auch im Geltungsbereich 
der Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes 
Anwendung. 2Der Beschluss soll zusätzlich in der Verbands-
zeitschrift „neue caritas“ veröffentlicht werden.

(7) Ein Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion, der Empfehlungen gemäß § 2 Abs. 3 zum Gegenstand 
hat, wird allen aufgrund Artikel 9 Grundordnung errichteten 
Kommissionen zur Beratung zugeleitet.

(8) 1Eine am 01.01.1998 bereits in Kraft befindliche Regelung 
in einer diözesanen Ordnung kann vorsehen, dass die Beschlüs-
se der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission zusätzlich von 
einer diözesanen oder regionalen Kommission unter Wahrung 
der Frist nach Abs. 2 wortlautidentisch zu beschließen sind. 2Die 
Regelungen der Absätze 1 bis 7 bleiben hiervon unberührt.“

16. § 14 wird wie folgt geändert: 
In Absatz 1 und Absatz 2 werden die Wörter „Zentralen Kom-
mission“ jeweils durch „Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion“ ersetzt. In Absatz 2 werden die Wörter „Beisitzerinnen 
und Beisitzern“ jeweils durch „Beisitzern/ Beisitzerinnen“ er-
setzt. Im Absatz 2 letzter Halbsatz werden die Wörter „Beisitze-
rinnen und Beisitzer“ durch „Beisitzer/ Beisitzerinnen“ ersetzt. 
Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

17. § 15 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 15  Voraussetzungen für die Mitgliedschaft  

im Vermittlungsausschuss

(1) 1Die nach § 16 Abs. 1 zu wählenden Vorsitzenden des Ver-
mittlungsausschusses dürfen bei keinem kirchlichen Rechtsträger 

beschäftigt sein und keinem vertretungsberechtigten Leitungs-
organ eines kirchlichen Rechtsträgers angehören. 2Sie sollen der 
katholischen Kirche angehören und über fundierte Kenntnisse 
und Erfahrungen im Arbeitsrecht verfügen. 3Sie dürfen nicht in 
der Ausübung der allen Kirchenmitgliedern zustehenden Rechte 
behindert sein und müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie je-
derzeit für das kirchliche Gemeinwohl eintreten. 4Für sie gelten 
die Vorgaben der Grundordnung entsprechend.

(2) Für Beisitzer/ Beisitzerinnen gelten Absatz 1 Satz 2 2. Halb-
satz und Satz 4 entsprechend.“

18. § 16 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 16 Wahl und Amtsperiode des Vermittlungsausschusses

(1) 1Beide Seiten schlagen je eine/n Kandidaten/in für den Vorsitz 
vor. 2Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission wählt nach einer 
Aussprache mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der 
Gesamtzahl ihrer Mitglieder die beiden Vorsitzenden gemeinsam 
in geheimer Wahl. 3Kommt in den ersten beiden Wahlgängen 
diese Mehrheit nicht zustande, reicht im dritten Wahlgang die 
einfache Mehrheit der Stimmen. 4Wird auch diese nicht erreicht, 
wählen die Vertreter/ Vertreterinnen der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer getrennt je einen Vorsitzenden/ eine Vorsitzende 
mit mindestens der Mehrheit ihrer Stimmen. 5Wählt eine Seite 
keinen Vorsitzenden/ keine Vorsitzende, ist nur der/ die andere 
Vorsitzender/ Vorsitzende des Vermittlungsausschusses.

(2) Jeder Beisitzer/ jede Beisitzerin hat für den Fall der Verhin-
derung einen Stellvertreter/ eine Stellvertreterin.

(3) Jeweils drei Beisitzer/ Beisitzerinnen und ihre Stellvertre-
ter/ Stellvertreterinnen werden von den Dienstgebervertretern/ 
Dienstgebervertreterinnen bzw. von den Dienstnehmervertre-
tern/ Dienstnehmervertreterinnen in der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission benannt. 

(4) Die Abwahl eines/ einer Vorsitzenden kann nach einer 
Aussprache geheim mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 
Gesamtzahl der Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission erfolgen.

(5) 1Die Amtsperiode der Mitglieder beträgt vier Jahre. 2Bis 
zur Wahl eines neuen Vermittlungsausschusses nimmt der be-
stehende Vermittlungsausschuss die Aufgaben wahr, jedoch 
nicht über die Dauer von zwölf Monaten über das Ende seiner 
Amtsperiode hinaus. 3Wiederwahl ist zulässig. 4Das Amt eines 
Mitglieds des Vermittlungsausschusses, welches gleichzeitig 
Mitglied der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist, er-
lischt mit seinem Ausscheiden aus dieser. 5Bei vorzeitigem Aus-
scheiden findet für den Rest der Amtsperiode eine Nachwahl 
statt. 6Dazu gilt das Verfahren nach Absatz 1 bzw. Absatz 3.“

19. § 17 wird wie folgt geändert: 
Die Angabe „§ 2 Abs. 1“ wird durch „§ 3 Abs. 1“ und die Wör-
ter „Zentralen Kommission“ werden durch „Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission“ ersetzt. Nach den Wörtern „mindes-
tens die Hälfte der Mitglieder dem Beschluss zugestimmt“ wird 
„haben“ durch „hat“ ersetzt. Nach dem Wort „Vorsitzende“ 
werden die Wörter „der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion“ eingefügt. 

20. § 18 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 18 Verfahren vor dem Vermittlungsausschuss

(1) 1Die Einladungen zu den Sitzungen des Vermittlungsaus-
schusses erfolgen auf Veranlassung der beiden Vorsitzenden 
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des Vermittlungsausschusses. 2Für jedes Vermittlungsverfahren 
wird jeweils zu Beginn des Verfahrens einvernehmlich von den 
Mitgliedern festgelegt, welcher/ welche der beiden Vorsitzen-
den die Sitzung nach pflichtgemäßem Ermessen leitet und 
welcher/ welche unterstützend teilnimmt. 3Kommt keine sol-
che einvernehmliche Festlegung zustande, entscheidet das Los. 
4Der/ die leitende Vorsitzende kann im Benehmen mit dem 
weiteren Vorsitzenden Sachverständige hinzuziehen.

(2) 1Die beiden Vorsitzenden unterbreiten dem Vermittlungsaus-
schuss einen gemeinsamen Vermittlungsvorschlag. 2Der Vermitt-
lungsausschuss entscheidet mit einer Mehrheit von mindestens 
vier Stimmen über den Vermittlungsvorschlag. 3Eine Stimm-
enthaltung ist nicht zulässig. 4Bei der Abstimmung haben die 
beiden Vorsitzenden gemeinsam nur eine Stimme. 5Sollten beide 
Vorsitzende sich nicht auf einen Vermittlungsvorschlag einigen 
können, erklären sie das Verfahren für beendet.

(3) Das Vermittlungsverfahren soll spätestens zwölf Wochen 
nach Anrufung des Vermittlungsausschusses mit einem Ver-
mittlungsvorschlag oder mit der Feststellung abgeschlossen 
werden, keinen Vermittlungsvorschlag unterbreiten zu können.

(4) 1Der Vermittlungsausschuss kann im Einvernehmen mit 
den beiden Vorsitzenden die Verbindung verschiedener Ver-
mittlungsverfahren beschließen, wenn die Verfahrensgegen-
stände in sachlichem oder rechtlichem Zusammenhang stehen. 
2Nach der Verbindung ist entsprechend Absatz 1 ein leitender 
Vorsitzender/ eine leitende Vorsitzende zu bestimmen, wenn 
kein solcher/ keine solche nach § 18 gewählt ist.

(5) Das Vermittlungsverfahren ist nicht öffentlich.

(6) 1Scheidet der/ die leitende Vorsitzende während des Ver-
fahrens aus dem Amt aus oder ist er/ sie dauerhaft krankheits-
bedingt oder aus anderen Gründen an der Wahrnehmung des 
Amtes verhindert, wird der/ die andere leitender/ leitende Vor-
sitzender/ Vorsitzende. 2Die dauerhafte Verhinderung ist durch 
den/ die Vorsitzenden/ Vorsitzende und den/ die stellvertreten-
den/ stellvertretende Vorsitzenden/ Vorsitzende festzustellen. 
3Scheidet einer/ eine der beiden Vorsitzenden aus dem Amt 
aus bzw. ist einer/ eine der beiden Vorsitzenden dauerhaft ver-
hindert, so hat binnen einer Frist von drei Monaten ab dem 
Zeitpunkt des Ausscheidens bzw. ab dem Zeitpunkt der Fest-
stellung der dauerhaften Erkrankung oder Verhinderung eine 
Neuwahl zu erfolgen. 4Solange ruht das Verfahren. 5Eine Neu-
wahl für den Rest der Amtsperiode findet auch dann statt, 
wenn der/ die Vorsitzende im Sinne des § 16 Abs. 1 S. 4 aus 
dem Amt ausgeschieden ist oder dauerhaft verhindert ist.“

21. § 19 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 19 Verfahren zur ersetzenden Entscheidung

(1) 1Stimmt die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission im 
Falle des § 18 dem Vermittlungsvorschlag nicht mit mindes-
tens drei Vierteln der Gesamtheit ihrer Mitglieder innerhalb 
einer Frist von zwölf Wochen zu oder entscheidet die Zentrale 
Arbeitsrechtliche Kommission nicht gemäß § 10 Abs. 7 oder 
8 selbst über die Angelegenheit, hat sich der Vermittlungsaus-
schuss erneut mit der Angelegenheit zu befassen, wenn min-
destens die Hälfte der Gesamtzahl der Mitglieder der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission dies beantragt. 2Das Verfahren 
ist nicht öffentlich.

(2) 1Der Vermittlungsausschuss entscheidet mit einer Mehrheit 
von mindestens vier Stimmen über den Vermittlungsvorschlag. 
2Eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 3Die beiden Vorsitzen-

den haben gemeinsam nur eine Stimme. 4Der Vermittlungsspruch 
(ersetzende Entscheidung) tritt an die Stelle eines Beschlusses der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission. 5Er wird durch die 
Geschäftsführung den Diözesanbischöfen zur Inkraftsetzung ge-
mäß § 13 vorgelegt. 6Die Geschäftsführung der Zentralen Ar-
beitsrechtlichen Kommission setzt die Zentrale Arbeitsrechtliche 
Kommission unverzüglich über die ersetzende Entscheidung, die 
den Diözesanbischöfen zugeleitet wird, in Kenntnis.

(3) Das Verfahren zur ersetzenden Entscheidung soll spätes-
tens acht Wochen nach erneuter Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses mit einer ersetzenden Entscheidung oder mit der 
Feststellung abgeschlossen werden, dass keine ersetzende Ent-
scheidung unterbreitet wird.“

22. Der bisherige § 9 wird zu § 20 und wie folgt neu gefasst: 
„§ 20 Freistellung
1Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, 
die im kirchlichen Dienst stehen, sind zur ordnungsgemäßen 
Durchführung ihrer Aufgaben im notwendigen Umfang von 
der dienstlichen Tätigkeit freizustellen, insbesondere für die 
Teilnahme an den Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission, des Arbeitsrechtsausschusses und der sonstigen 
Ausschüsse sowie für deren Vorbereitung. 2Zu den Aufgaben 
gehört auch die Pflege einer angemessenen Rückbindung zu 
denen, die sie repräsentieren. 3Die Freistellung beinhaltet den 
Anspruch auf Reduzierung der übertragenen Aufgaben.“

23. Der bisherige § 10 wird zu § 21 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 21 Beratung
1Den Seiten werden zur Beratung im notwendigen Umfang 
durch den Verband der Diözesen Deutschlands entweder eine 
sachkundige Person oder die für eine Beratung durch Honorar-
kräfte erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt. 2Der Be-
rater/ die Beraterin ist nicht Mitglied der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission, kann jedoch an den Sitzungen der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission und deren Aus-
schüsse teilnehmen. 3Die Teilnahme ist auf einen Berater/ eine 
Beraterin pro Seite beschränkt.“

24. § 22 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 22 Kosten

(1) 1Für die Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission, des Arbeitsrechtsausschusses, der anderen Ausschüs-
se sowie für die laufende Geschäftsführung und die Beratung 
der Vertreter/ Vertreterinnen der Dienstnehmer sowie der 
Dienstgeber im Sinne des § 21 trägt der Verband der Diöze-
sen Deutschlands im erforderlichen Umfang die notwendigen 
Kosten für Raum, Geschäftsbedarf und Personalkräfte. 2Zu den 
notwendigen Kosten gehören auch die Kosten für Unterbrin-
gung und Verpflegung. 3Der Verband der Diözesen Deutsch-
lands trägt auch die durch die Freistellung gemäß § 20 dem je-
weiligen kirchlichen Dienstgeber entstehenden Personalkosten.

(2) 1Im Übrigen tragen für Mitglieder, die dem verfasst-kirch-
lichen Bereich angehören, die jeweilige (Erz-)Diözese, für 
Mitglieder aus dem Bereich der Caritas der Deutsche Caritas-
verband die Fahrtkosten sowie ggf. Tagegelder. 2Für die ent-
sandten Vertreter/ Vertreterinnen der Gewerkschaft trägt die 
jeweilige Gewerkschaft die Fahrtkosten sowie ggf. Tagegelder.

(3) 1Dem/ der Vorsitzenden und dem/ der stellvertretenden Vor-
sitzenden des Vermittlungsausschusses kann eine Aufwandsent-
schädigung oder eine Vergütung gewährt werden. 2Die Kosten 



70 Amtsblatt des Erzbistums Köln
Stück 3 · 1. März 2023

hierfür trägt der Verband der Diözesen Deutschlands. 3Er trägt 
für diese Personen auch die während ihrer Amtsausübung an-
fallenden notwendigen Reisekosten. 4Das Nähere kann in einer 
Entschädigungsordnung geregelt werden.“

25. Die bisherigen §§ 20, 21 entfallen.

Artikel 5 
Inkrafttreten

Dieses Änderungsgesetz tritt mit Wirkung vom 1. März 2023 
in Kraft. 

Inkraftsetzung

Das vorstehende Gesetz zur Änderung der „Zentral-KODA-
Ordnung“ (ZAK-Ordnung-ÄnderungsG) setze ich hiermit für 
das Erzbistum Köln in Kraft.

Köln, den 13. Februar 2023

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 42 Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung 
(KAVO)

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsvertrags-
rechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster 
(nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn (Regional-KODA  
NW) hat am 7. Dezember 2022 beschlossen:

I) Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung 
(KAVO) für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, 
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn 
vom 15.12.1971 (Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese 
Köln 1972, Nr. 25, S. 25 ff.), zuletzt geändert am 21. 
Dezember 2022 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2023, 
Nr.25, S.41 ff.), wird wie folgt geändert: 

1. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:
a) Teil B Abschnitt V. wird wie folgt geändert:
aa) Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 2 wird wie 

folgt gefasst:
„Entgeltgruppe S 2
Mitarbeiterinnen in der Tätigkeit von Kinderpflegerin-
nen, Sozialassistentinnen und Heilerziehungspflegehelfe-
rinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher 
Prüfung.57)59)“

bb) Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 3 wird wie 
folgt gefasst:
„Entgeltgruppe S 3
Kinderpflegerinnen, Sozialassistentinnen und Heiler-
ziehungspflegehelferinnen mit staatlicher Anerkennung 
oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.57)59)“

cc) Die Fallgruppe 1 des Tätigkeitsmerkmals der Entgelt-
gruppe S 4 wird wie folgt gefasst:
„1. Kinderpflegerinnen, Sozialassistentinnen und Heil-
erziehungspflegehelferinnen mit staatlicher Anerken-

nung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen fach-
lichen Tätig keiten.57)58)59)“

dd) Im Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 7 wird die  
Angabe „57)“ durch die Angabe „57)57a)57b)“ ersetzt.

ee) Die Entgeltgruppe S 8a wird wie folgt geändert:
aaa) Der bisherige Text der Entgeltgruppe S 8a wird zur 

Fallgruppe 1 und erhält den Zähler „1.“.
bbb) In der neuen Fallgruppe 1 wird die Angabe 

„57)59)61)“ durch die Angabe „57)57a)59)61)“ 
ersetzt.

ccc) Folgende neue Fallgruppe 2 wird angefügt:
„2. Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung und einer abgeschlossenen Weiter-
bildung als geprüfte Fachkraft für Arbeits- und 
Berufsförderung als Gruppenleiterin in Ausbil-
dungs- oder Berufsförderungswerkstätten.57)57a)“

ff) Die Entgeltgruppe S 8b wird wie folgt geändert:
aaa) In der Fallgruppe 1 wird nach der Angabe „57)“ die 

Angabe „57a)“ eingefügt.
bbb) In der Fallgruppe 2 wird nach der Angabe „57)“ die 

Angabe „57a)“ eingefügt.
ccc) In der Fallgruppe 4 wird nach der Angabe „57)“ die 

Angabe „57a)“ eingefügt.

gg) Die Entgeltgruppe S 9 wird wie folgt geändert:
aaa)  In der Fallgruppe 1 wird nach der Angabe „57)“ die 

Angabe „57a)“ eingefügt.
bbb) In der Fallgruppe 2 wird nach der nach der Angabe 

„57)“ die Angabe „57a)“ eingefügt.
ccc)  In der Fallgruppe 3 wird nach der Angabe „57)“ die 

Angabe „57a)“ angefügt. 
ddd) In der Fallgruppe 4 wird die Angabe „64)“ durch 

die Angabe „57a)64)“ ersetzt.
eee) In der Fallgruppe 5 wird die Angabe „60)64)65)“ 

durch die Angabe „57a)60)64)65)“ ersetzt.

hh) In der Entgeltgruppe S 11a wird die Angabe „60)64)“ 
durch die Angabe „57a)60)64)“ ersetzt. 

ii)  Die Entgeltgruppe S 13 wird wie folgt geändert:
aaa) In der Fallgruppe 1 wird die Angabe „64)65)“ 

durch die Angabe „57a)64)65)“ ersetzt.
bbb) In der Fallgruppe 2 wird die Angabe „60)64)65)“ 

durch die Angabe „57a)60)64)65)“ ersetzt.

jj) Die Entgeltgruppe S 15 wird wie folgt geändert:
aaa) In der Fallgruppe 1 wird die Angabe „64)65)“ 

durch die Angabe „57a)64)65)“ ersetzt.
bbb) In der Fallgruppe 2 wird die Angabe „60)64)65)“ 

durch die Angabe „57a)60)64)65)“ ersetzt.
ccc) In der Fallgruppe 3 wird die Angabe „64)“ durch 

die Angabe „57a)64)“ ersetzt.
ddd) In der Fallgruppe 4 wird die Angabe „60)64)65)“ 

durch die Angabe „57a)60)64)65)“ ersetzt.
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eee) In der Fallgruppe 5 wird die Angabe „57)60)66)67)“ 
durch die Angabe „57)57a)60)66)67)“ ersetzt 

kk) Die Entgeltgruppe S 16 wird wie folgt geändert:
aaa) In der Fallgruppe 1 wird die Angabe „64)65)“ 

durch die Angabe „57a)64)65)“ ersetzt.
bbb) In der Fallgruppe 2 wird die Angabe „60)64)65)“ 

durch die Angabe „57a)60)64)65)“ ersetzt.
ccc) In der Fallgruppe 3 wird die Angabe „64)65)“ 

durch die Angabe „57a)64)65)“ ersetzt.
ddd) In der Fallgruppe 4 wird die Angabe „60)64)65)“ 

durch die Angabe „57a)60)64)65)“ ersetzt.
eee) In der Fallgruppe 5 wird die Angabe „57)66)67)“ 

durch die Angabe „57)57a)66)67)“ ersetzt.
fff ) In der Fallgruppe 6 wird die Angabe „57)60)65) 

66)67)“ durch die Angabe „57)57a)60)65)66)67)“ 
ersetzt.

ll) Die Entgeltgruppe S 17 wird wie folgt geändert:
aaa) In der Fallgruppe 1 wird die Angabe „64)65)“ 

durch die Angabe „57a)64)65)“ ersetzt.
bbb) In der Fallgruppe 2 wird die Angabe „60)64)65)“ 

durch die Angabe „57a)60)64)65)“ ersetzt.
ccc) In der Fallgruppe 3 wird die Angabe „64)65)“ 

durch die Angabe „57a)64)65)“ ersetzt.
ddd) In der Fallgruppe 4 wird die Angabe „60)64)65)“ 

durch die Angabe „57a)60)64)65)“ ersetzt. 
eee) In der Fallgruppe 8 wird die Angabe „57)60)65) 

66)67)“ durch die Angabe „57)57a)60)65)66)67)“ 
ersetzt.

mm) Die Entgeltgruppe S 18 wird wie folgt geändert:
aaa) In der Fallgruppe 1 wird die Angabe „64)65)“ durch 

die Angabe „57a)64)65)“ ersetzt.
bbb) In der Fallgruppe 4 wird die Angabe „64)65)“ durch 

die Angabe „57a)64)65)“ ersetzt.
ccc) In der Fallgruppe 5 wird die Angabe „57)65)66)67)“ 

durch die Angabe „57)57a)65)66)67)“ ersetzt.

b) Die Erläuterungen werden wie folgt geändert:
aa) Die Erläuterung 57) wird wie folgt gefasst:

„57) Die Mitarbeiterinnen – ausgenommen die in Entgelt-
gruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3, Entgeltgrup-
pe S 7, Entgeltgruppe S 8a bei Tätigkeiten der Fallgruppe 
2 und Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 
eingruppierten Mitarbeiterinnen – erhalten für die Dauer 
der Tätigkeit in einer besonderen Wohnform (insbesonde-
re stationäre Einrichtungen, Wohngruppen für Menschen 
mit Behinderung im Sinne von SGB IX, Kinder- und 
Jugendwohnheimen oder vergleichbaren Einrichtungen 
[Heim]) oder in der ambulant unterstützten Einzel- oder 
Gruppenbetreuung, wenn diese als Präsenzleistung durch-
gängig für 24 Stunden täglich erfolgt, oder in der Heim-
erziehung nach § 34 SGB VIII eine Zulage in Höhe von 
100,00 Euro monatlich, wenn dort ein überwiegender Teil 
der Menschen mit durchgängigem Unterstützungs- oder 
Betreuungsbedarf untergebracht ist bzw. betreut wird; 
überwiegt der Teil der Menschen mit durchgängigem 
Unterstützungs- oder Betreuungsbedarf nicht, beträgt die 
Zulage 50,00 Euro monatlich. Für die in Entgeltgruppe 

S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3, Entgeltgruppe S 7, 
Entgeltgruppe S 8a bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 und 
Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 ein-
gruppierten Mitarbeiterinnen in einem Heim im Sinne 
des Satzes 1 erster Halbsatz beträgt die Zulage 65,00 Euro 
monatlich. Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in 
denen Mitarbeiterinnen einen Anspruch auf Entgelt oder 
Fortzahlung des Entgelts nach §§ 23, 23a KAVO haben. 
Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 34 KAVO) 
zu berücksichtigen.“

bb) Nach der Erläuterung Nr. 57) werden eine neue Erläute-
rung 57a) und eine neue Erläuterung 57b) angefügt:
„57a) Mitarbeiterinnen, denen entsprechende Tätigkei-
ten als Praxisanleiterin in der Ausbildung von Erzieherin-
nen, von Kinderpflegerinnen, von Sozialassistentinnen 
oder von Heilerziehungspflegerinnen übertragen sind 
und die die übertragene Tätigkeit mit einem zeitlichen 
Anteil von mindestens 15 Prozent an ihrer Gesamttätig-
keit ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine 
Zulage in Höhe von 70,00 Euro monatlich. Die Zulage 
wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Mitarbeiterin-
nen einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des 
Entgelts nach §§ 23, 23a KAVO haben.
57b) Voraussetzung für die Eingruppierung ist, dass die 
Mitarbeiterin über eine sonderpädagogische Zusatzquali-
fikation im Sinne der Werkstättenverordnung nach dem 
SGB IX oder über eine der sonderpädagogischen Zu-
satzqualifikation gleichgestellte Qualifikation verfügt. 
Eine Qualifikation im Sinne von Satz 1 kann bis zum  
31. Dezember 2029 durch Teilnahme an geeigneten 
Fortbildungsmaßnahmen nachgeholt werden. Vom Er-
fordernis einer Qualifikation im Sinne des Satzes 1 sind 
Mitarbeiterinnen befreit, denen seit mindestens 15 Jah-
ren eine Tätigkeit entsprechend der Tätigkeitsmerkmale 
der Entgeltgruppe S 7 übertragen ist.“

cc) In der Erläuterung Nummer 59) werden hinter dem 
Wort „Erzieherinnen“ die Wörter „oder Kinderpflege-
rinnen“ sowie hinter dem Wort „Schulkindergärten,“ die 
Wörter „Ganztagsangeboten für Schulkinder,“ eingefügt.

dd) Die Erläuterung Nummer 62) wird wie folgt geändert:
aaa) Buchstabe f ) wird wie folgt gefasst:

„f ) Tätigkeiten einer Facherzieherin mit entspre-
chender abgeschlossener Fort- bzw. Weiterbildung 
im Umfang von mindestens 160 Stunden,“

bbb) Dem Buchstaben f ) werden folgende neue Buch-
staben g) und h) angefügt:
„g) Tätigkeiten in Gruppen mit einem Anteil von 
mindestens 15 Prozent von Kindern und Jugend-
lichen mit einem erhöhten Förderbedarf,
h) Tätigkeiten von Mitarbeiterinnen, die vom 
Dienstgeber zur insoweit erfahrenen Fachkraft 
nach § 8a SGB VIII (Kinderschutzfachkraft) be-
stellt worden sind.“

ee) Die Erläuterung Nummer 68) zu den „schwierigen Tätig-
keiten“ wird wie folgt gefasst:
„68) Schwierige Tätigkeiten sind z.B. die
a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen,
b) begleitende Fürsorge für Heimbewohnerinnen und 

nachgehende Fürsorge für ehemalige Heimbewohne-
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rinnen,
c) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nach-

gehende Fürsorge für ehemalige Strafgefangene,
d) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Mitarbeiterin-

nen mindestens der Entgeltgruppe S 9,
e) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von be-

hinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX, bei 
denen in mindestens vier der neun Lebensbereiche im 
Sinne von § 118 SGB IX nicht nur vorüber gehende 
Beeinträchtigungen der Aktivität und Teilhabe vor-
liegen,

f ) Tätigkeiten in der Schulsozialarbeit,
g) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von Men-

schen mit multiplen psychosozialen Beeinträchtigun-
gen.“

2. Die Anlage 29 wird wie folgt geändert:
a) § 1 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 3 wird das Wort „vier“ durch das Wort „drei“ er-

setzt.
bb) Die Sätze 6 bis 8 werden aufgehoben. 

b) Nach § 4a werden folgende neue §§ 4b, 4c und 4d ein-
gefügt:

„§ 4b 
Überleitung in Anhang 2 zu dieser Anlage  

zum 1. Januar 2023

(1) Mitarbeiterinnen im Sinne des § 4a Abs. 5 Satz 1, die nicht 
innerhalb der Antragsfrist nach § 4a Abs. 5 Satz 1 ihre Eingrup-
pierung nach dem Anhang 2 zu dieser Anlage geltend gemacht 
haben und die weiterhin Entgelt nach der Anlage 5 zur KAVO 
erhalten, können bis zum 30. Juni 2023 (Ausschlussfrist) ihre 
Eingruppierung nach dem Anhang 2 zu dieser Anlage schrift-
lich beantragen. Der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2023 zu-
rück. 

(2) Mitarbeiterinnen, die von ihrem Antragsrecht nach Absatz 
1 Gebrauch machen, erhalten ab dem 1. Januar 2023 Entgelt 
nach einer der Entgeltgruppen S 8b, S 9 bzw. S 11a, in die sie 
nach dem Teil B Abschnitt V der Anlage 2 zur KAVO (Ent-
geltordnung) eingruppiert sind. Bei Mitarbeiterinnen nach 
Satz 1 wird ein Vergleichsentgelt gebildet, das aus dem diesen 
Mitarbeiterinnen am 31. Dezember 2022 zustehenden Tabel-
lenentgelt, einem am 31. Dezember 2022 ggf. zustehenden 
Garantiebetrag und einer am 31. Dezember 2022 zustehenden 
Besitzstandszulage nach § 6 Anlage 27 KAVO besteht. Diese 
Mitarbeiterinnen werden einer ihrem Vergleichsentgelt ent-
sprechenden individuellen Zwischenstufe zugeordnet. Zum 1. 
Januar 2027 steigen diese Mitarbeiterinnen in die dem Betrag 
nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf; der 
weitere Stufenaufstieg richtet sich nach § 1 Abs. 4. Liegt das 
Vergleichsentgelt nach Satz 2 über der höchsten Stufe derje-
nigen Entgeltgruppe, in die sie nach Satz 1 eingruppiert sind, 
werden diese Mitarbeiterinnen einer dem Vergleichsentgelt ent-
sprechenden individuellen Endstufe zugeordnet. Werden Mit-
arbeiterinnen vor dem 1. Januar 2027 aus einer individuellen 
Zwischenstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren 
Entgeltgruppe Entgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag 
mindestens ihrer bisherigen individuellen Zwischenstufe ent-
spricht; § 1 Abs. 6 Satz 3 findet Anwendung. Werden Mit-
arbeiterinnen aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, 
so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Entgelt nach der 

regulären Stufe bzw. einer erneuten individuellen Endstufe, die 
mindestens dem Betrag ihrer bisherigen individuellen Endstufe 
entspricht; § 1 Abs. 6 Satz 3 findet Anwendung. Die individu-
elle Zwischen- bzw. Endstufe verändert sich bei allgemeinen 
Entgeltanpassungen um den von der Regional-KODA Nord-
rhein-Westfalen für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten 
Vomhundertsatz. 

§ 4c 
Höhergruppierung auf Antrag

Ergibt sich für Mitarbeiterinnen, die am 30. Juni 2022 in die 
Entgeltgruppe S 11b eingruppiert waren, aufgrund der Ände-
rungen ab 1. Juli 2022 im Teil B Abschnitt V der Anlage 2 zur 
KAVO (Entgeltordnung) eine Eingruppierung in die Entgelt-
gruppe S 12, sind diese Mitarbeiterinnen nur auf Antrag gemäß 
§ 20 KAVO in diese Entgeltgruppe eingruppiert. Ergibt sich für 
Mitarbeiterinnen, die am 30. Juni 2022 in die Entgeltgruppe 
S 12 eingruppiert waren, aufgrund der Änderungen ab 1. Juli 
2022 im Teil B Abschnitt V der Anlage 2 zur KAVO (Entgelt-
ordnung) eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe S 14, sind 
diese Mitarbeiterinnen nur auf Antrag gemäß § 20 KAVO in 
diese Entgeltgruppe eingruppiert. Der Antrag nach Satz 1 oder 
2 kann nur bis zum 31. Juli 2023 gestellt werden (Ausschluss-
frist) und wirkt jeweils auf den 1. Juli 2022 zurück. Nach dem 
1. Juli 2022 eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in 
der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung 
in der höheren Entgeltgruppe unberücksichtigt. Werden Mit-
arbeiterinnen nach Satz 1 aus einer individuellen Endstufe hö-
hergruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Ent-
gelt, das mindestens dem Entgelt ihrer bisherigen individuellen 
Endstufe zuzüglich des Garantiebetrags nach § 1 Abs. 6 Satz 
2 entspricht. Werden Mitarbeiterinnen nach Satz 2 aus einer 
individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der 
höheren Entgeltgruppe Entgelt, das mindestens dem Entgelt 
ihrer bisherigen individuellen Endstufe zuzüglich des Höher-
gruppierungsgewinns, den die Mitarbeiterinnen erhalten, die 
aus der Stufe 6 ihrer bisherigen Entgeltgruppe in die höhere 
Entgeltgruppe höhergruppiert werden, entspricht. Die indivi-
duelle Endstufe verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpas-
sungen um den von der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen 
für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz.

§ 4d 
Besondere Regelungen hinsichtlich der Stufenlaufzeit 

und weitere Regelungen

(1) Mitarbeiterinnen, die nach dem Teil B Abschnitt V der An-
lage 2 zur KAVO (Entgeltordnung) eingruppiert sind und die 
am 1. Oktober 2024 in Stufe 2 eine Stufenlaufzeit von mehr 
als zwei Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 
der Stufe 3 zugeordnet. Mitarbeiterinnen, die nach dem Teil 
B Abschnitt V der Anlage 2 zur KAVO (Entgeltordnung) ein-
gruppiert sind und die am 1. Oktober 2024 in Stufe 3 eine Stu-
fenlaufzeit von mehr als drei Jahren absolviert haben, werden 
zum 1. Oktober 2024 der Stufe 4 zugeordnet.

(2) Mitarbeiterinnen mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe 
S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 und Mitarbeiterinnen mit 
Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten in 
der Fallgruppe 4, die am 1. Oktober 2024 in Stufe 4 eine Stu-
fenlaufzeit von mehr als vier Jahren absolviert haben, werden 
zum 1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. Mitarbeiterin-
nen mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätig-
keiten der Fallgruppen 1 oder 2, die am 1. Oktober 2024 in der 
Stufe 4 eine Stufenlaufzeit von mehr als vier Jahren absolviert 
haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. 
Mitarbeiterinnen mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 
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8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1 oder 2, die am 1. Oktober 
2024 in der Stufe 5 eine Stufenlaufzeit von mehr als fünf Jah-
ren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 
6 zugeordnet. 

(3) Für die Stufenzuordnung gemäß den Absätzen 1 und 2 gilt, 
dass die ab dem 1. Oktober 2024 zugeordnete Stufe jeweils neu 
zu laufen beginnt.

(4) Die Werte der Entgeltgruppe S 9 werden ab dem 1. Oktober 
2024 neu gefasst. Dafür verändern sich die folgenden Tabellen-
werte bis zum 1. Oktober 2024 bei allgemeinen Entgeltanpas-
sungen um den von der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen 
für die Entgeltgruppe S 9 (in der bis zum 30. September 2024 
geltenden Fassung) festgelegten Vomhundertsatz:

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 9 
in 
Euro

3.060 3.280 3.530 3.900 4.250 4.520“

II) Die Änderungen unter I) Ziffern 1 und 2b treten rück-
wirkend zum 1. Juli 2022 in Kraft. Die Änderungen 
unter I) 2 Ziffer 2a treten am 1. Oktober 2024 in Kraft.

Köln, den 21. Dezember 2022

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 43 Beschlüsse der Bundeskommision der  
Arbeitsrechtlichen Kommission des  
Deutschen Caritasverbandes 

I) Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion des Deutschen Caritasverbandes hat auf ihrer Sitzung 
am 08. Dezember 2022 folgende Beschlüsse gefasst: 

A.
Teil I: Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst Teil 2

I. § 2a der Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt geändert:
In § 2a Satz 1 wird jeweils die Angabe „19,5 Stunden“ 
durch die Angabe „30 Stunden“ ersetzt.

II. Die Anmerkung zu § 11 Absatz 2 Satz 3 Anlage 33 zu den 
AVR wird wie folgt geändert:
„1Ein Berufspraktikum nach abgelegtem Examen oder 
eine praktische Ausbildung nach abgelegter theoretischer 
schulischer Teilprüfung gilt grundsätzlich als Erwerb ein-
schlägiger Berufserfahrung. 2Als Erwerb einer einjährigen 
einschlägigen Berufserfahrung gilt entsprechend auch die 
fachpraktische Ausbildung im Rahmen einer abgeschlos-
senen praxisintegrierten Ausbildung zum Erzieher nach 
landesgesetzlichen Regelungen und im Rahmen einer ab-
geschlossenen praxisintegrierten Ausbildung zum Heiler-
ziehungspfleger nach landesgesetzlichen Regelungen.“

III. Der Anhang B der Anlage 33 zu den AVR erhält folgende 
Änderungen:
1. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 2 wird 

wie folgt gefasst:

„S 2
Mitarbeiter in der Tätigkeit von Kinderpflegern, So-
zialassistenten und Heilerziehungs(pflege)helfern mit 
staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung.“

2. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 3 wird 
wie folgt gefasst:
„S 3
Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerzie-
hungs(pflege)helfer mit staatlicher Anerkennung oder 
mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.“

3. Die Ziffer 1 des Tätigkeitsmerkmals der Entgeltgrup-
pe S 4 wird wie folgt gefasst:
„1. Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerzie-
hungs(pflege)helfer mit staatlicher Anerkennung oder 
mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen fachlichen Tätig-
keiten.2“

4. Die Entgeltgruppe S 8a wird wie folgt geändert:
a. Der bisherige Text der Entgeltgruppe S 8a wird zur 

Ziffer 1 und erhält den Zähler „1.“.
b. Die Hochziffer „1,“ wird vor der Hochziffer „3“ 

eingefügt.
c. Folgende neue Ziffer 2 wird angefügt:

„2. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung und einer abgeschlossenen Weiterbildung als 
geprüfte Fachkraft für Arbeits- und Berufsförde-
rung als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in Ausbil-
dungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder in 
Werkstätten für behinderte Menschen.1“

d. Folgende neue Ziffer 3 wird angefügt: 
„3. Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit.1“ 

e. Folgende neue Ziffer 4 wird angefügt:
„4. Mitarbeiter mit Meisterprüfung in der beruf-
lichen Ausbildung/Anleitung in Einrichtungen der 
Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Woh-
nungslosen- oder Straffälligenhilfe 21, 22“  

f. Folgende neue Ziffer 5 wird angefügt:
„5. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Techniker als 
Gruppenleiter in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen 20“

g. In Entgeltgruppe S 7 entfallen die Tätigkeitsmerk-
male der Ziffern 5 bis 7 und werden als „(weggefal-
len)“ gekennzeichnet.

5. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 14 wird 
wie folgt gefasst:
„S 14
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung sowie Heilpädagogen mit abgeschlos-
sener Hochschulbildung und – soweit nach dem je-
weiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher 
Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit 



74 Amtsblatt des Erzbistums Köln
Stück 3 · 1. März 2023

sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, die Entscheidungen zur Vermei-
dung der Gefährdung des Kindeswohls treffen und 
in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. 
Betreuungsgericht Maßnahmen einleiten, welche zur 
Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder mit gleich-
wertigen Tätigkeiten, die für die Entscheidung zur 
zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit psy-
chischen Krankheiten erforderlich sind (z.B. Sozial-
psychiatrischer Dienst der örtlichen Stellen der Städte, 
Gemeinden und Landkreise).12, 13“

IV. In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR erhalten die An-
merkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgrup-
pen S 2 bis S 18 folgende Änderungen:
1.  In der Anmerkung Nummer 3 wird das Wort „Er-

ziehern,“ durch die Wörter „Erziehern oder Kinder-
pflegern“ ersetzt sowie hinter dem Wort „Schul-
kindergärten,“ die Wörter „Ganztagsangeboten für 
Schulkinder,“ eingefügt.

2. Die Anmerkung Nummer 6 wird wie folgt geändert:
a. Buchstabe f wie folgt gefasst:

„f ) Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Facher-
ziehers mit entsprechender abgeschlossener Fort- 
bzw. Weiterbildung im Umfang von mindestens 
160 Stunden,“

b. Nach Buchstabe f werden folgende neue Buchsta-
ben g und h angefügt:
„g) Tätigkeiten in Gruppen mit einem Anteil von 
mindestens 15 Prozent von Kindern und Jugend-
lichen mit einem erhöhten Förderbedarf, 
h) Tätigkeiten von Mitarbeitern, die vom Dienstge-
ber zur insoweit erfahrenen Fachkraft nach § 8a SGB 
VIII (Kinderschutzfachkraft) bestellt worden sind.“

c. Der bisherige Buchstabe g wird zum Buchstaben i.

3. Die Anmerkung Nummer 9 wird wie folgt gefasst:
„1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das 
jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der vom 
1. Januar bis 31. Dezember des vorangegangenen Ka-
lenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren 
Plätze zugrunde zu legen. 2Eine Unterschreitung der 
maßgeblichen je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze von 
nicht mehr als 7,5 v.H. führt nicht zur Herabgruppie-
rung. 3Eine Unterschreitung um mehr als 7,5 v.H. führt 
erst dann zur Herabgruppierung, wenn die maßgebliche 
Platzzahl drei Jahre hintereinander unterschritten wird. 
4Die Unterschreitung der maßgeblich je Tag gleichzei-
tig belegbaren Plätze führt auch dann nicht zu einer 
Herabgruppierung, wenn aufgrund von zu betreuen-
den Kindern mit erhöhtem oder wesentlich erhöhtem 
Förderungsbedarf entsprechende Betreuungsanforde-
rungen festgestellt werden. 5Eine Unterschreitung auf 
Grund vom Dienstgeber verantworteter Maßnahmen 
(z.B. Qualitätsverbesserungen) führt ebenfalls nicht zur 
Herabgruppierung. 6Hiervon bleiben organisatorische 
Maßnahmen infolge demografischer Handlungsnot-
wendigkeiten unberührt.“

4. Die Anmerkung Nummer 11 wird wie folgt gefasst:
„11. 1Schwierige Tätigkeiten sind z.B. die 
a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen,

b) begleitende Fürsorge für Heimbewohner und nach-
gehende Fürsorge für ehemalige Heimbewohner,

c) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nach-
gehende Fürsorge für ehemalige Strafgefangene,

d) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Mitarbeiter 
mindestens der Entgeltgruppe S 9,

e) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von be-
hinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX, bei 
denen in mindestens vier der neun Lebensbereiche 
im Sinne von § 118 SGB IX nicht nur vorüberge-
hende Beeinträchtigungen der Aktivität und Teil-
habe vorliegen,

f ) Tätigkeiten in der Schulsozialarbeit,
g) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von 

Menschen mit multiplen psychosozialen Beein-
trächtigungen,

h) Tätigkeit in gruppenergänzenden Diensten oder 
als Leiter einer Gruppe in Einrichtungen der Erzie-
hungs-, Behinderten- oder Gefährdetenhilfe oder 
eine dem entsprechende eigenverantwortliche Tätig-
keit,

i) schwierige Fachberatung,
j) schwierige fachlich koordinierende Tätigkeit,
k) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS er-

krankten Personen.“

5. In der Anmerkung Nummer 12 werden nach dem 
Wort „Diplompädagoge,“ die Wörter „Erziehungswis-
senschaftler (Bachelor/Master) oder Kindheitspädago-
ge (Bachelor/Master),“ eingefügt.

6. In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR wird die An-
merkung Nr. 14 wie folgt neu gefasst:
„14. Voraussetzung für die Eingruppierung ist, dass 
der Mitarbeiter über eine sonderpädagogische Zusatz-
qualifikation im Sinne der Werkstättenverordnung 
nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuches oder 
über eine der sonderpädagogischen Zusatzqualifika-
tion gleichgestellte Qualifikation verfügt.“

V. Der § 11 der Anlage 33 zu den AVR erhält folgende Än-
derungen:
1. § 11 Absatz 2 Satz 3 der Anlage 33 zu den AVR wird 

wie folgt geändert:
 In Satz 3 wird das Wort „vier“ durch das Wort „drei“ 

ersetzt.

2. § 11 Absatz 3 der Anlage 33 zu den AVR wird wie 
folgt neu gefasst:
a) „(3) Die Mitarbeiter erreichen die jeweils nächste 

Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer 
Leistung gemäß § 13 Abs. 2 – nach folgenden Zei-
ten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb 
derselben Entgeltgruppe bei ihrem Dienstgeber 
(Stufenlaufzeit):
• Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
• Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,
• Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,
• Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und
• Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.“

b) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.
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3.  Es wird eine Anmerkung zu § 11 Absatz 3 mit folgen-
dem Wortlaut ergänzt:

 „Anmerkung zu Absatz 3
 (1) 1Mitarbeiter, die nach Anhang B dieser Anlage – 

Entgeltgruppen für Mitarbeiter im Sozial- und Erzie-
hungsdienst eingruppiert sind und die am 1. Oktober 
2024 in Stufe 2 eine Stufenlaufzeit von mehr als zwei 
Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 
der Stufe 3 zugeordnet. 2Mitarbeiter, die nach Anhang 
B dieser Anlage – Entgeltgruppen für Mitarbeiter im 
Sozial- und Erziehungsdienst eingruppiert sind und 
die am 1. Oktober 2024 in Stufe 3 eine Stufenlauf-
zeit von mehr als drei Jahren absolviert haben, werden 
zum 1. Oktober 2024 der Stufe 4 zugeordnet.

 (2) 1Mitarbeiter mit Eingruppierung in der Entgelt-
gruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 und Mit-
arbeiter mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe  
S 8b bei Tätigkeiten in der Fallgruppe 2, die am  
1. Oktober 2024 in Stufe 4 eine Stufenlaufzeit von 
mehr als vier Jahren absolviert haben, werden zum  
1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. 2Mitarbei-
ter mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 8b bei 
Tätigkeiten der Fallgruppen 1, 3, 4 oder 5, die am  
1. Oktober 2024 in der Stufe 4 eine Stufenlaufzeit von 
mehr als vier Jahren absolviert haben, werden zum  
1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. 3Mitarbei-
ter mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 8b bei 
Tätigkeiten der Fallgruppen 1, 3, 4 oder 5, die am  
1. Oktober 2024 in der Stufe 5 eine Stufenlaufzeit von 
mehr als fünf Jahren absolviert haben, werden zum  
1. Oktober 2024 der Stufe 6 zugeordnet. 

 (3) Für die Stufenzuordnung gemäß den Absätzen  
1 und 2 gilt, dass die ab dem 1. Oktober 2024 zuge-
ordnete Stufe jeweils neu zu laufen beginnt.“

VI. Anhang A der Anlage 33 zu den AVR
 1Die Werte der Entgeltgruppe S 9 werden ab dem 1. Okto-

ber 2024 neu gefasst. 2Dafür verändern sich die folgenden 
Tabellenwerte bis zum 1. Oktober 2024 bei allgemeinen 
Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien 
für die Entgeltgruppe S 9 (in der bis zum 30. September 
2024 geltenden Fassung) festgelegten Vomhundertsatz:

 Mittlere Werte in Euro

EG Stufe  
1

Stufe  
2

Stufe  
3

Stufe  
4

Stufe  
5

Stufe  
6

S 9 3.060 3.280 3.530 3.900 4.250 4.520

VII. Es wird ein neuer § 11a in die Anlage 33 zu den AVR ein-
gefügt:
„§ 11a Höhergruppierung auf Antrag 
1Ergibt sich für Mitarbeiter, die am 31. Dezember 2022 in 
Anlage 33 eingruppiert waren, aufgrund der Änderungen 
ab 1. Januar 2023 in Anhang B der Anlage 33 eine höhere 
Eingruppierung, sind diese Mitarbeiter nur auf Antrag ge-
mäß § 11 in diese Entgeltgruppe eingruppiert. 2Der An-
trag nach Satz 1 kann nur bis zum 30. Juni 2023 gestellt 
werden (Ausschlussfrist) und wirkt jeweils auf den 1. Juli 
2022 zurück. 3Nach dem 1. Januar 2023 eingetretene Än-
derungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Entgelt-
gruppe bleiben bei der Stufenzuordnung in der höheren 
Entgeltgruppe unberücksichtigt.“

VIII. Überleitung 
 Es wird ein neuer § 20 in die Anlage 33 zu den AVR ein-

gefügt: 
 „§ 20 Überleitung in die Anlage 33 

(1) 1Ergibt sich für Mitarbeiter, die am 31. Dezember 
2022 in Anlage 2 eingruppiert sind, aufgrund der Ände-
rungen ab 1. Januar 2023 in Anhang B der Anlage 33 eine 
Eingruppierung in Anlage 33, sind sie nur auf Antrag in 
der Anlage 33 eingruppiert. 2Der Antrag kann nur bis zum  
31. Dezember 2023 gestellt werden (Ausschlussfrist) und 
wirkt jeweils auf den 1. Januar 2023 zurück. 
(2) 1Mitarbeiter, die von ihrem Antragsrecht nach Absatz 
1 Gebrauch machen, erhalten ab dem 1. Januar 2023 Ent-
gelt nach einer Entgeltgruppe, in die sie nach § 11 i.V.m. 
Anhang B der Anlage 33 eingruppiert sind. 2Für die Über-
leitung dieser Mitarbeiter gilt § 2 Anhang D der Anlage 
33 mit der Maßgabe, dass nach dem 1. Januar 2023 ein-
getretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bishe-
rigen Vergütungsgruppe sowie nach dem 1. Januar 2023 
erfolgte Bewährungsaufstiege bei der Überleitung unbe-
rücksichtigt bleiben.“

IX. Befristung mittlere Werte
Die mittleren Werte sind bis zum 31. Dezember 2024 be-
fristet.

X. Inkrafttreten 
 Die Änderungen in den Ziffern I. bis IV. sowie VII. und 

VIII. treten zum 1. Januar 2023 in Kraft. Die Änderun-
gen in den Ziffern V. und VI. treten zum 1. Oktober 2024 
in Kraft.

Teil II: Anzeige- und Nachweispflichten  
im Abschnitt XIIa der Anlage 1 AVR

I. Im Abschnitt XIIa der Anlage 1 zu den AVR wird eine 
neue Anmerkung zu Absatz (a) eingefügt:
„Anmerkung zu Abs. (a):
1Abs. (a) Sätze 2 bis 4 gelten nicht für Mitarbeiter, die 
Versicherte einer gesetzlichen Krankenkasse sind, § 5 
Abs. 1a EFZG. 2Diese sind zum Nachweis ihrer Arbeits-
unfähigkeit gegenüber dem Dienstgeber verpflichtet, zu 
den in Abs. (a) Satz 2 bis 4 genannten Zeitpunkten das Be-
stehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtli-
che Dauer feststellen und sich eine ärztliche Bescheini-
gung nach Abs. (a) Satz 2 oder 4 aushändigen zu lassen.  
3Kommt der Mitarbeiter der Pflicht aus Satz 2 nicht nach, 
gilt Abs. (a) Satz 9 1. Alternative entsprechend. 4Liegt ein 
Fall des § 5 Abs. 1a Satz 3 EFZG vor, verbleibt es bei der 
Anwendung des Abs. (a) Sätze 2 bis 4.“

II. Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. 

Teil III: Änderungen in Anlage 7 zu den AVR 

I. Änderungen in Abschnitt D des Teils II der Anlage 7 zu 
den AVR

1. In Abschnitt D des Teils II der Anlage 7 zu den AVR wird 
§ 1 Abs. 1 wie folgt ergänzt:
„§ 1 Anwendungsbereich
(1) Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die in pra-
xisintegrierten Ausbildungsgängen zum Erzieher nach 
landesrechtlichen Regelungen ausgebildet werden sowie 
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für Auszubildende in den Gesundheitsberufen Diätassis-
tent, Ergotherapeut, Logopäde, Medizinisch-technischer 
Laboratoriumsassistent, Medizinisch-technischer Ra-
diologieassistent, Medizinisch-technischer Assistent für 
Funktionsdiagnostik, Orthoptist oder Physiotherapeut, 
für ab dem 1. Januar 2023 begonnene Ausbildungsgän-
ge: Medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik, 
Medizinischer Technologe für Radiologie, Medizinischer 
Technologe für Funktionsdiagnostik, deren praktische 
Ausbildung bei einer Einrichtung im Geltungsbereich der 

AVR (§ 2 Abs. 1 AT) erfolgt, die entweder vom selben 
Träger wie die die theoretische Ausbildung erbringende 
Schule getragen ist oder die eine Kooperationsvereinba-
rung mit dieser Schule getroffen hat.“

2.  In Abschnitt D des Teils II der Anlage 7 zu den AVR wird 
§ 1 Abs. 2 um eine neue Nummer 3b. ergänzt. Die bis-
herige Nummer 3. wird zu 3a.
„(2) Den Gesundheitsberufen im Sinne des Absatzes 1 lie-
gen folgende Vorschriften zu Grunde:

II. Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Teil IV: Tarifrunde 2023 Teil I 

I. Prämie zur Abmilderung des schnellen Anstiegs der Ver-
braucherpreise

1. In den AVR wird nach Anlage 1b eine neue Anlage 1c 
eingefügt:
„Prämie zur Abmilderung des schnellen Anstiegs der 
Verbraucherpreise

(1) 1Vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter, die in den Anlagen 
2, 2d, 2e, 21, 21a, 23, 30, 31, 32, 33 eingruppiert sind 
und Anspruch auf Dienstbezüge nach Satz 8 und 9 haben, 
erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 3.000,00 Euro 
im Sinne des § 3 Nr. 11c EStG. 2Die Auszahlung erfolgt 

in zwei Teilbeträgen in Höhe von 1.500,00 Euro zum 30. 
Juni 2023 und zum 30. Juni 2024. 3Anspruchsberechtigt 
sind Mitarbeiter, die an mindestens einem Tag im Auszah-
lungsmonat Anspruch auf Dienstbezüge nach Satz 8 und 
9 haben, sofern ihnen die Leistung im Sinne von § 3 Nr. 
11c EStG noch nicht vollumfänglich ausgezahlt wurde. 
4Abweichende Auszahlungsmodalitäten können in einer 
Dienstvereinbarung geregelt werden. 5In Einrichtungen 
ohne Mitarbeitervertretungen können die Auszahlungs-
modalitäten mit jedem Mitarbeiter gesondert vereinbart 
werden. 6Die Vereinbarungen dürfen die Gesamtsumme 
von 3.000,00 Euro nicht unterschreiten sowie den Aus-
zahlungszeitraum gem. § 3 Nr. 11c EstG nicht über-
schreiten. 7Bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeitern vermin-
dert sich die Einmalzahlung sowie der in Satz 6 benannte 
Auszahlungsbetrag entsprechend ihrem individuellen 

 Ausbildungen Gesetzliche Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung
1. Orthoptisten Orthoptistengesetz vom 28. November 1989  

(BGBl. I S. 2061) 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Orthoptistin-
nen und Orthoptisten vom 21. März 1990  
(BGBl. I S. 563)

2. Logopäden Gesetz über den Beruf des Logopäden vom 7. Mai 1980 
(BGBl. I S. 529) 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden vom  
1. Oktober 1980 (BGBl. I S. 1892)

3a. a) Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten
b) Medizinisch-technische Radiologieassistenten
c)  Medizinisch-technische Assistenten für Funktionsdiag-

nostik 

MTA-Gesetz vom 2. August 1993 (BGBl. I S. 1402) 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für technische 
Assistenten in der Medizin vom 25. April 1994  
(BGBl. I S. 922)

3b. Für ab dem 1. Januar 2023 begonnene Ausbildungsgänge: 
a) Medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik 
b) Medizinischer Technologe für Radiologie 
c) Medizinischer Technologe für Funktionsdiagnostik

MT-Berufe-Gesetz vom 1. Februar 2021 (BGBl. I S. 274)
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Medizinische 
Technologinnen und Medizinische Technologen  
(MT-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung - MTAPrV) 
vom 24. September 2021 (BGBl. I. S. 4467)

4. Ergotherapeuten Ergotherapeutengesetz vom 25. Mai 1976  
(BGBl. I S. 1246) 
Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
vom 2. August 1999 (BGBl. I S. 1731)

5. Physiotherapeuten Masseur- und Physiotherapeutengesetz vom 26. Mai 1994 
(BGBl. I S. 1084) 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physio-
therapeuten vom 6. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3786)

6. Diätassistenten Diätassistentengesetz vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 446) 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für  
Diätassistentinnen und Diätassistenten vom  
1. August 1994 (BGBl. I S. 2088)
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Beschäftigungsumfangs zum regelmäßigen durchschnitt-
lichen Beschäftigungsumfangs eines vollzeitbeschäftigten 
Mitarbeiters, beträgt jedoch mindestens insgesamt 500,00 
Euro. 8Anspruch auf Dienstbezüge im Sinne des Satzes 1 
sind auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass 
der in § 10 AT, in Abschnitt XII Abs. a und b der Anlage 
1, in § 2 und § 4 der Anlage 14, in § 17 der Anlagen 30 
bis 32 und § 16 der Anlage 33 genannten Ereignisse so-
wie der Anspruch auf Krankengeldzuschuss aus Abschnitt 
XII Abs. c Satz 1 der Anlage 1, auch wenn dieser wegen 
der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherers nicht 
gezahlt wird. 9Einem Anspruch auf Dienstbezüge gleich-
gestellt ist der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V 
oder entsprechender gesetzlicher Leistungen und Leistun-
gen nach §§ 18 bis 20 MuSchG oder § 24i SGB V. 

(2) 1Auszubildende und Studierende im Sinne der Anlage 
7, die an mindestens einem Tag des Auszahlungsmonats 
Anspruch auf Ausbildungsvergütung haben, erhalten zum 
30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2024 eine Einmalzah-
lung in Höhe von jeweils 500 Euro. 2Absatz 1 Sätze 8 und 
9 gelten entsprechend. 

(3) Die Prämie nach Absatz 1 und 2 ist bei der Bemessung 
sonstiger Leistungen nicht zu berücksichtigen.

(4) 1Die Prämie nach Absatz 1 und 2 wird nicht mit sons-
tigen Leistungen verrechnet. 2Sofern für Mitarbeiter, die 
nach Anlage 21 eingruppiert sind, die für vergleichbare 
Beschäftigte des jeweiligen Bundeslandes geltenden Re-
gelungen Leistungen nach § 3 Nr. 11c EStG vorsehen, 
erhalten diese Mitarbeiter nur die Prämie nach Absatz 1.“

2. Inkrafttreten 
 Dieser Beschluss tritt zum 1. Dezember 2022 in Kraft.

II. Verlängerung der Anlage 17a zu den AVR

1. § 1 Absatz 2 der Anlage 17a zu den AVR wird wie folgt 
gefasst:
„(2) Diese Regelung gilt für Mitarbeiter, die bis zum 30. 
Juni 2024 die jeweiligen Voraussetzungen dieser Regelung 
erfüllen und deren Altersteilzeitdienstverhältnis oder de-
ren flexible Altersarbeitszeit vor dem 1. Juli 2024 begon-
nen hat.“

2. Inkrafttreten 
Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Teil V: Ergänzung des Beschlusses der Bundeskommission  
zu den Betreuungskräfte in VG 10 der Anlage 2  

zu den AVR vom 20. Oktober 2022  
„Ergänzung der Anmerkung 148“

I.  Die in der Anlage 2 zu den AVR bei den Anmerkungen 
zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 
12 neue Hochziffer 148 wird nach dem Wort „Einstiegs-
stufe“ um folgenden Satz ergänzt:
„148 (…) Bestandsmitarbeiter, die die Stufe 4 noch nicht 
erreicht haben, werden zum 1. November 2022 der Stufe 
4 zugeordnet.“

II. Inkrafttreten 
Dieser Beschluss tritt zum 1. November 2022 in Kraft.

Teil VI: Kompetenzübertragung Fälligkeit der Einmalzah-
lung Anlage 33 zu den AVR

I. Kompetenzübertragung auf die Regionalkommission 
Baden-Württemberg 

Die Bundeskommission beschließt, die Kompetenz auf 
die Regionalkommission Baden-Württemberg – wie be-
antragt – zu übertragen. 

1. Bezugnehmend auf den Beschluss der Bundeskommission 
der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 20. Oktober 2022 
zur Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst, Änderungen 
in der Anlage 33 zu den AVR wird beantragt, auf die Re-
gionalkommission Baden-Württemberg die Kompetenz zu 
übertragen hinsichtlich der Festlegung der Fälligkeit und 
der Konkretisierung des Auszahlungszeitraums für die im 
BK Beschluss vom 20. Oktober 2022 bzw. im Beschluss der 
RK Baden-Württemberg vom 25. Oktober 2022 beschlos-
senen Einmalzahlungen, so dass die Regionalkommission 
folgenden ergänzenden Beschluss fassen kann:

 Der Auszahlungszeitraum, der in den Ziffern I und II fest-
gelegten Einmalzahlungen des Beschlusses der Bundes-
kommission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom  
20. Oktober 2022 zur Tarifrunde Sozial- und Erziehungs-
dienst, Änderungen in der Anlage 33 zu den AVR wird da-
hingehend konkretisiert, dass die jeweiligen Einmalzahlun-
gen ab dem 01. Januar 2023 fällig werden und spätestens bis 
zum 31. März 2023 auszuzahlen sind. Vor dem 01. Januar 
2023 erfolgte Auszahlungen werden darauf angerechnet. 

2. Inkrafttreten 
Der Beschluss tritt zum 8. Dezember 2022 in Kraft. 

II.  Kompetenzübertragung auf die Regionalkommission 
Ost 

Die Bundeskommission beschließt, die Kompetenz auf 
die Regionalkommission Ost – wie beantragt – zu über-
tragen. 

1. Kompetenzübertragung
 Bezugnehmend auf den Beschluss der Bundeskommis-

sion der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 20. Okto-
ber 2022 zur Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst, 
Änderungen in der Anlage 33 zu den AVR wird bean-
tragt, auf die Regionalkommission Ost die Kompetenz 
zu übertragen hinsichtlich der Festlegung der Fälligkeit 
und der Konkretisierung des Auszahlungszeitraums für 
die im Beschluss der Bundeskommission vom 20. Okto-
ber 2022 bzw. im Beschluss der Regionalkommission Ost 
vom 3. November 2022 beschlossenen Einmalzahlungen, 
so dass die Regionalkommission folgenden ergänzenden 
Beschluss fassen kann:

 Der Auszahlungszeitraum der in der Ziffer I. 3. festgeleg-
ten Einmalzahlung (in Höhe von 910,00 Euro für Mit-
arbeitende der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a und in Höhe 
von 1.240,00 Euro für Mitarbeitende der Entgeltgruppen 
S 11b, S 12 Ziffer 1, S14 oder S 15 Ziffer 7 gemäß der 
nach § 12b Anlage 33 AVR jeweils geltenden Anspruchs-
voraussetzungen) des Beschlusses der Bundeskommission 
der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 20. Oktober 
2022 zur Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst, Än-
derungen in der Anlage 33 und der Anlage 1 AVR, wird 
dahingehend konkretisiert, dass die Einmalzahlung ab 
dem 1. Januar 2023 fällig wird und spätestens bis zum 
31. März 2023 auszuzahlen ist. Vor dem 1. Januar 2023 
erfolgte Auszahlungen werden darauf angerechnet. 
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2. Inkrafttreten 
Der Beschluss tritt zum 3. November 2022 in Kraft. 

II) Die vorstehenden Beschlüsse werden für den Bereich des 
Erzbistums Köln entsprechend in Kraft gesetzt.

Köln, den 10. Februar 2023 

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 44 Ordnung über die Gestellung  
von Ordensmitgliedern

Die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands hat in ihrer Sitzung am 21. Juni 2022 die Höhe der 
Gestellungsgelder 2023 beschlossen. Auf Grund deren Emp-
fehlung wird die Ordnung über die Gestellung von Ordens-
mitgliedern (Amtsblatt des Erzbistums Köln 1995, Nr. 8,  
S. 10 ff.), zuletzt geändert am 13. Juli 2021 (Amtsblatt des Erz-
bistums Köln 2021, Nr. 96, S. 124), wie folgt geändert:

1. § 4 Absatz 1 Satz 1 erhält die folgende Fassung:
Das Gestellungsgeld für 2023 beträgt wie folgt:

Gruppe Jahr Monat
I 76.320 6.360
II 63.000 5.250
III 46.200 3.850
IV 39.000 3.250

2. Die vorstehende Änderung tritt rückwirkend zum 1. Januar 
2023 in Kraft.

Köln, den 10. Februar 2023 

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 45 Kirchensteuerhebesatzbeschluss 2023  
für das Erzbistum Köln

Gebietsteil Land Nordrhein-Westfalen

Der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat der Erzdiözese Köln hat 
in seiner Sitzung am 25.06.2022 folgenden Beschluss gefasst:
In dem im Lande Nordrhein-Westfalen gelegenen Teil des Erz-
bistums Köln werden im Steuerjahr 2023 Kirchensteuern als 
Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) und Kapital-
ertragssteuer in Höhe von 9 % erhoben. 
In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer nach §§ 
37a oder 37b Einkommensteuergesetz oder der Pauschalierung 
der Lohnsteuer nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Ein-
kommensteuergesetz wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Einkom-
mensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Pauschalierende 
von der Vereinfachungsregelung nach Nummer 1 des gleich lau-
tenden Erlasses der obersten Finanzbehörden der Bundesländer 
vom 8. August 2016 (BStBl I S. 773) Gebrauch macht.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch über den 
31. Dezember 2023 weiter erhoben, falls zu dem genannten 
Termin neue Kirchensteuer-Hebesätze nicht beschlossen und 
staatlich anerkannt sind.

Köln, 5. Juli 2022

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen des  
Landes Nordrhein-Westfalen staatlich anerkannt für das Steu-
erjahr 2023.

Düsseldorf, 6. Januar 2023

Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen
Im Auftrag

Waldtraut Hof

Gebietsteil Land Rheinland-Pfalz

Der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat der Erzdiözese Köln hat 
in seiner Sitzung am 25.06.2022 folgenden Beschluss gefasst:
In dem im Lande Rheinland-Pfalz gelegenen Teil des Erz-
bistums Köln werden im Steuerjahr 2023 Kirchensteuern als 
Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) und Kapital-
ertragssteuer in Höhe von 9 % erhoben. 
In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer nach  
§§ 37a oder 37b Einkommensteuergesetz oder der Pauschalie-
rung der Lohnsteuer nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b 
Einkommensteuergesetz wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Ein-
kommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Pauscha-
lierende von der Vereinfachungsregelung nach Nummer 1 des 
gleich lautenden Erlasses der obersten Finanzbehörden der Bun-
desländer vom 8. August 2016 (BStBl I S. 773) Gebrauch macht.
Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch über den 
31. Dezember 2023 weiter erhoben, falls zu dem genannten 
Termin neue Kirchensteuer-Hebesätze nicht beschlossen und 
staatlich anerkannt sind.

Köln, 5. Juli 2022

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Der vorstehende Kirchensteuerbeschluss 2023 für das Erz-
bistum Köln (Gebietsteil Land Rheinland-Pfalz) vom 05. Juli  
2022 wird hiermit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 KiStG vom  
24. Februar 1971 (GVBl. S. 59) anerkannt.

Mainz, den 2. August 2022

Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit  
Rheinland-Pfalz

Im Auftrag
Florian Born

Ministerium der Finanzen 
Rheinland-Pfalz

Im Auftrag
Dr. Stefan Breinersdorfer
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Nr. 46 Dekret zur Profanierung der Klosterkirche  
Heilig Kreuz der Dominikaner-Niederlassung  
Heilig Kreuz Köln-Innenstadt

Auf Antrag des Provinzials der Dominikaner-Provinz Teutonia 
vom 25. Januar 2023 verfüge ich hiermit gemäß can. 1222  
§ 2 CIC die Profanierung der Klosterkirche Heilig Kreuz Köln-
Innenstadt sowie gemäß can. 1238 § 1 in Verbindung mit  
can. 1212 CIC die Profanierung der drei darin befindlichen 
Altäre.

Die Profanierung der Kirche und der Altäre erfolgen mit sofor-
tiger Wirkung. Altäre und Tabernakel sind vor einer weiteren 
Verwendung zu entfernen, vorhandene Reliquien sind dem 
Provinzial oder einem der Reliquiencustoden des Erzbistums 
Köln zur Verwahrung zu übergeben. Sofern Altar und Taberna-
kel nicht in einer anderen Kirche oder Kapelle genutzt werden 
können, sind sie zu vernichten und keinesfalls in unwürdigem 
Zusammenhang weiter zu verwenden.

Alle sakralen Gegenstände und weiteren Ausstattungsstücke, 
insbesondere Kunstgegenstände, sind in einem Inventar zu ver-
zeichnen und sodann aus der Kirche zu entfernen. Sie können 
entweder an einem würdigen Ort aufbewahrt oder aber einer 
anderweitigen Nutzung, zum Beispiel einer anderen Kirche 
oder Kapelle, zugeführt werden. Die Entscheidung hierüber 
obliegt dem Orden. 

Begründung

Die Dominikaner werden ihre Niederlassung an Heilig Kreuz 
aufgegeben und haben den Konvent bereits verlegt. Die bis-
herige Zweckbindung der Klosterkirche Heilig Kreuz ist somit 
entfallen. Für die regelmäßige Spendung der Sakramente steht 
die nahe gelegene Pfarrkirche St. Mauritius und die Kirche 
Herz Jesu zur Verfügung. Das Heil der Seelen ist durch das 
regelmäßige, gut zu erreichende Gottesdienstangebot im Seel-
sorgebereich folglich nicht in Gefahr. 

Nach sorgfältiger Würdigung aller Umstände war daher festzu-
stellen, dass die Voraussetzungen für die Profanierung Klosterkir-
che Heilig Kreuz der Dominikaner-Niederlassung Heilig Kreuz 
Köln-Innenstadt gemäß can. 1222 § 2 CIC erfüllt sind und so-
mit dem Antrag des Provinzials entsprochen werden konnte.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt für das Erzbistum Köln zu ver-
öffentlichen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gemäß can. 1734 §§ 1 und 2 CIC kann innerhalb von zehn 
Tagen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt die Abänderung 
oder die Rücknahme dieses Dekrets beantragt werden. Der  
Antrag ist zu richten an den Erzbischof von Köln, Erzbischöf-
liches Haus, Kardinal-Frings-Straße 10, 50668 Köln.

Köln, den 22. Februar 2023 

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 47 Dekret zur Profanierung der Kapelle im  
Caritas Altenzentrum Klara-Gase-Haus in  
Düsseldorf-Wersten

Auf Antrag des zuständigen Ortspfarrers von St. Maria Rosen-
kranz in Düsseldorf-Wersten vom 4. Februar 2022 verfüge ich 
hiermit gemäß can. 1224 § 2 CIC die Profanierung der Ka-
pelle im Caritas Altenzentrum Klara-Gase-Haus in Düsseldorf-
Wersten sowie gemäß can. 1238 § 1 in Verbindung mit can. 
1212 CIC die Profanierung des darin befindlichen Altares.

Die Profanierung der Kapelle und des Altares erfolgen mit so-
fortiger Wirkung. Altar und Tabernakel sind vor einer weiteren 
Verwendung zu entfernen, vorhandene Reliquien sind einem 
der Reliquiencustoden zur Verwahrung zu übergeben. Sofern 
Altar und Tabernakel nicht in einer anderen Kirche oder Ka-
pelle genutzt werden können, sind sie zu vernichten und kei-
nesfalls in unwürdigem Zusammenhang weiter zu verwenden.

Alle sakralen Gegenstände und weiteren Ausstattungsstücke, 
insbesondere Kunstgegenstände, sind in einem Inventar zu ver-
zeichnen und sodann aus der Kapelle zu entfernen. Sie können 
entweder an einem würdigen Ort aufbewahrt oder aber einer 
anderweitigen Nutzung, zum Beispiel einer anderen Kirche 
oder Kapelle, zugeführt werden. Die künstlerisch gestaltete 
Bleiverglasung sollte ausgebaut, gesichert und der Forschungs-
stelle Glasmalerei des 20. Jahrhunderts e.V. in Mönchenglad-
bach angeboten werden.

Begründung:

Als Altenheimkapelle entwickelte der Kirchort keine feste  
Gottesdienstgemeinde. Die bisherige Zweckbindung an den 
Altenheimbetrieb fällt durch eine Nutzungsänderung des Ge-
bäudekomplexes weg, so dass auch die Seelsorge an den Be-
wohnern und Mitarbeitenden in diesem Hause entfällt. Für die 
regelmäßige Spendung der Sakramente steht in unmittelbarer 
Nähe die Pfarrkirche St. Maria Rosenkranz zur Verfügung. Das 
Heil der Seelen ist durch das regelmäßige, gut zu erreichende 
Gottesdienstangebot im Seelsorgebereich folglich nicht in Ge-
fahr.

Nach sorgfältiger Würdigung aller Umstände war daher fest-
zustellen, dass die Voraussetzungen für die Profanierung der 
Kapelle und des Altares im Caritas Altenzentrum Klara-Gase-
Haus in Düsseldorf-Wersten erfüllt sind und somit dem Antrag 
des Ortspfarrers entsprochen werden konnte.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt für das Erzbistum Köln zu ver-
öffentlichen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gemäß can. 1734 §§ 1 und 2 CIC kann innerhalb von zehn 
Tagen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt die Abänderung 
oder die Rücknahme dieses Dekrets beantragt werden. Der An-
trag ist zu richten an den Erzbischof von Köln, Erzbischöfliches 
Haus, Kardinal-Frings-Straße 10, 50668 Köln.

Köln, den 22. Februar 2023 

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln
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Nr. 48 Hinweise zur Durchführung der  
Palmsonntagskollekte 2023

Köln, 15. Februar 2023

Die Palmsonntagskollekte kommt den Christen im Heiligen 
Land zugute. Der Leitgedanke zur Palmsonntagskollekte 2023 
lautet: Chancen spenden. Damit Christen im Heiligen Land 
bleiben.

Die Christen des Heiligen Landes sind eine kleine Minderheit. 
Im Westjordanland, in Gaza und in Jerusalem nimmt ihre Zahl 
kontinuierlich ab. Für die Gesellschaft, in der sie leben, sind sie 
jedoch von großer Bedeutung. Je nach Wohnort haben Christen 
jüdische oder muslimische Nachbarn. In ihrem Alltag haben sie 
deshalb die Chance, als Vermittler in der konfliktreichen Re-
gion zu agieren. Für sich selbst aber sehen viele Christen wenig 
Perspektiven. Viele träumen von einem besseren Leben jenseits 
ihrer Heimat. Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande und 
das Kommissariat des Heiligen Landes der Franziskaner eröff-
nen den Christen vor Ort Chancen auf Bildung, soziale Teilhabe 
und ein selbstbestimmtes Leben. Christliche Begegnungsstätten, 
Schulen, Gemeinden und soziale Einrichtungen sorgen für neue 
Perspektiven. Sie bieten nicht nur Arbeitsplätze, sondern sie un-
terstützen auch Kinder aus sozial schwachen Familien, Menschen 
mit Behinderung, chronisch Kranke und Migranten – darunter 
viele Frauen. Darüber hinaus tragen christliche Einrichtungen 
vielfach zur interreligiösen Friedenserziehung bei. 

Mit einer Spende zur Palmsonntagskollekte unterstützen Sie die 
Menschen im Heiligen Land, an den Ursprungsstätten unseres 
christlichen Glaubens. So können sie ihren Dienst an den Men-
schen und der Gesellschaft erfüllen. 

Die deutschen Bischöfe bitten daher in ihrem Aufruf um Unter-
stützung der Christen im Nahen Osten durch Gebet, Pilgerrei-
sen und materielle Hilfe. 

Palmsonntagskollekte am 2. April 2023

Die Palmsonntagskollekte findet am Palmsonntag, dem 2. April  
2023, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) statt. Das 
jeweilige Generalvikariat/Ordinariat überweist die Spenden, ein-
schließlich der später eingegangenen, an den Deutschen Verein 
vom Heiligen Lande (Ausnahme: die (Erz-)Diözesen der Frei-
singer Bischofskonferenz überweisen ihre Spenden an das Erz-
bischöfliche Ordinariat München). Auf ausdrücklichen Wunsch 
der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah und ohne jeden Abzug von 
den Gemeinden über die Bistumskassen an die genannten Stellen 
weitergeleitet werden. Diesen obliegt die Aufteilung der Gelder 
gemäß dem bekannten Schlüssel und die zügige Weiterleitung 
der jeweiligen Spendenanteile an das Kommissariat des Heiligen 
Landes der Franziskaner in Deutschland bzw. den Deutschen 
Verein vom Heiligen Lande. Eine pfarreiinterne Verwendung 
der Kollektengelder, beispielsweise für Partnerschaftsprojekte, ist 
nicht zulässig. Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande und 
das Kommissariat des Heiligen Landes sind den Spendern gegen-
über rechenschaftspflichtig. 

Sobald das Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es der Gemeinde 
mit einem herzlichen Dank bekannt gegeben werden.

Informationen und Kontakt

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite  
www.palmsonntagskollekte.de. Hier können ab Anfang Januar  

alle Unterlagen in druckfähiger Qualität heruntergeladen 
werden. Circa zwei Wochen vor Palmsonntag werden weitere 
Mate rialien zur Palmsonntagskollekte an alle deutschen katho-
lischen Pfarreien versandt. 

Bei weiteren Fragen zur Palmsonntagskollekte wenden Sie sich 
bitte an: 
Deutscher Verein vom Heiligen Lande 
Dr. Matthias Vogt, Generalsekretär 
Tel.: 0221 - 99 50 65 0 
E-Mail: palmsonntagskollekte@dvhl.de 
Internet: www.dvhl.de

Nr. 49 Weihe der heiligen Öle / Chrisam-Messe

Köln, 17. Februar 2023

Wie in den letzten Jahren findet auch in diesem Jahr in der 
Karwoche am

Montag, 3. April 2023, 

der „Oasentag“ statt. Hierzu sind alle Priester, Diakone, Semi-
narvorstände, Seminaristen und Kandidaten für das Diakonen- 
und Priesteramt herzlich eingeladen. 

Ablauf:

ab 13.30 Uhr  Beichtgelegenheit im Dom, in der Minoriten-
kirche, St. Kolumba und St. Andreas

15.00 Uhr   Geistliche Stunde in der Minoritenkirche 
Referentin: Prof. Dr. Marianne Schlosser

 anschließend stille Anbetung
16.30 Uhr  Chrisam-Messe im Kölner Dom
18.00 Uhr Imbiss im Maternushaus 

Alle Priester sind zur Konzelebration eingeladen. Für die Teil-
nehmer an der Chrisam-Messe ist Bination gestattet. Wer kon-
zelebrieren möchte, wird gebeten, seine Albe, Schultertuch, 
Zingulum und eine weiße Stola mitzubringen; Ankleidegele-
genheit ist ab 16.00 Uhr im Dreikönigensaal.

Nur für die Konzelebranten sind die Bänke in den Querhäusern 
des Domes reserviert. Priester und Diakone in Chorkleidung 
(Soutane, Talar, Rochett, Stola) nehmen im Chorgestühl Platz; 
Kleriker ohne liturgische Kleidung im Hauptschiff. Die liturgi-
sche Farbe ist weiß.

Die Dechanten und die Spirituale aus den Seminaren und  
Kovikten kommen bis 16.10 Uhr in den Chroumgang. Für 
sie liegen Messgewänder bereit. Die vier benannten Vertreter 
der Diakone kommen bis 16.10 Uhr in die Sakristei, wo Albe, 
Schultertuch und Dalmatik bereitliegen.

Die Gläubigen sollen auf diese Feier, die nur in der Bischofs-
kirche stattfindet, aufmerksam gemacht und eingeladen werden.

Die heiligen Öle können unmittelbar nach der Chrisam-Messe,  
am Dienstag zwischen 10-12 Uhr und 16:00-17:30 Uhr so-
wie Mittwoch von 10-12 Uhr in der Domsakristei abgeholt 
werden. Es wird gebeten, ausschließlich dafür vorgesehene, un-
zerbrechliche und sauber gereinigte Gefäße mit mehr als 0,5l 
Fassungsvermögen mitzubringen.

Bekanntmachungen des Generalvikars

http://www.palmsonntagskollekte.de
mailto:palmsonntagskollekte%40dvhl.de?subject=
https://www.dvhl.de
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Nr. 50 Litanei zum Hl. Josef in der erweiterten Fassung

Köln, 15. Februar 2023

Die Litanei vom heiligen Josef wurde 1909 von Papst Pius X. 
für den liturgischen Gebrauch approbiert. Zum 1. Mai 2021 
wurden durch Papst Franziskus sieben Anrufungen ergänzt. Im 
Auftrag der Liturgiekommission hat das Deutsche Liturgische 
Institut eine Übersetzung veröffentlicht.

Litanei vom heiligen Josef

V/A Herr, erbarme dich. 
V/A Christus, erbarme dich. 
V/A Herr, erbarme dich.

V Christus, höre uns. 
A Christus, erhöre uns.

V Gott Vater im Himmel, A   erbarme dich unser. 
Gott Sohn, Erlöser der Welt, 
Gott Heiliger Geist, 
Heiliger dreifaltiger Gott,

V Heilige Maria, A   bitte für uns. 
Heiliger Josef, 
Du Spross aus Davids Geschlecht, 
Du Licht der Patriarchen, 
Du Bräutigam der Gottesmutter, 
Du Behüter des Erlösers, 
Du Beschützer der heiligen Jungfrau, 
Du Nährvater des Sohnes Gottes, 
Du sorgsamer Beschirmer Christi, 
Du Diener Christi, 
Du Werkzeug des Heiles, 
Du Haupt der Heiligen Familie,

Du gerechter Josef, 
Du keuscher Josef, 
Du weiser Josef, 
Du starkmütiger Josef, 
Du gehorsamer Josef, 
Du getreuer Josef,

Du Spiegel der Geduld, 
Du Freund der Armut, 
Du Vorbild der Arbeiter, 
Du Beispiel des häuslichen Lebens, 
Du Beschützer der Jungfrauen, 
Du Stütze der Familien,

Du Halt in allen Nöten, 
Du Trost der Bedrängten, 
Du Hoffnung der Kranken, 
Du Anwalt der Heimatlosen, 
Du Beistand der Misshandelten, 
Du Fürsprecher der Armen, 
Du Patron der Sterbenden, 
Du Schrecken der bösen Geister, 
Du Schutzherr der Kirche,

V Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, 
A Herr, verschone uns.

V Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, 
A Herr, erhöre uns.

V Lamm Gottes,du nimmst hinweg die Sünde der Welt, 
A Herr, erbarme dich.

V Lasset uns beten.

Allmächtiger Gott, 
du hast Jesus und seine Mutter Maria 
der Sorge des heiligen Josef anvertraut. 
Höre auf seine Fürsprache 
und hilf auch uns, 
nach deinem Willen zu leben. 
Beschütze uns auf unserem Lebensweg 
und führe uns nach dieser Zeit 
in deine Herrlichkeit. 
Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn.

A Amen.

Nr. 51 Besetzung des Kirchlichen Arbeitsgerichts  
erster Instanz für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, 
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil)  
und Paderborn

Köln, 18. Januar 2023

Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender

Nach Anhörung der Diözesanvermögensverwaltungsräte, der 
Diözesancaritasverbände und der Vorstände der diözesanen  
Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretungen in den 
(Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn  
sowie der Mitarbeiterseite der Regional-KODA Nordrhein-
Westfalen hat der Erzbischof von Köln gemäß § 19 der Kirch-
lichen Arbeitsgerichtsordnung (KAGO) in Verbindung mit § 3 
des Dekrets über die Errichtung des Kirchlichen Arbeitsgerichts 
erster Instanz für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, 
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn im  
Einvernehmen mit den Bischöfen von Aachen, Essen und 
Münster sowie dem Diözesanadministrator von Paderborn am 
30. November 2022
Herrn Bernd Grewer, Direktor des Amtsgerichts Witten i. R., 
zum Vorsitzenden des Kirchlichen Arbeitsgerichts erster In-
stanz für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster 
(nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn und 
Herrn Dr. Peter Küpperfahrenberg, Rechtsanwalt in Essen, 
zum stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchlichen Arbeits-
gerichts erster Instanz für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, 
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn
ernannt, und zwar jeweils mit Wirkung ab dem 1. Dezember 
2022 für die Dauer von fünf Jahren. 

Beisitzende Richter aus den Kreisen der Mitarbeiter

Auf Vorschlag der Mitarbeiterseite der Regional-KODA Nord-
rhein-Westfalen hat der Erzbischof von Köln gemäß § 20  
Absatz 1 der Kirchlichen Arbeitsgerichtsordnung (KAGO)  
in Verbindung mit § 4 Absatz 2 des Dekrets über die Er-
richtung des Kirchlichen Arbeitsgerichts erster Instanz für die 
(Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-
westfälischer Teil) und Paderborn im Einvernehmen mit den 
Bischöfen von Aachen, Essen und Münster sowie dem Diöze-
sanadministrator von Paderborn am 30. November 2022
Herrn Rafael Drejka, Erzbistum Paderborn  
Herrn Franz-Josef Plesker, Bistum Münster 
Herrn Dr. Georg Souvignier, Bistum Aachen
zu beisitzenden Richtern aus den Kreisen der Mitarbeiter am 
Kirchlichen Arbeitsgericht erster Instanz für die (Erz-)Diözesen 
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Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) 
und Paderborn ernannt, und zwar jeweils mit Wirkung ab dem 
1. Dezember 2022 für die Dauer von fünf Jahren. 

Auf Vorschlag der Vorstände der diözesanen Arbeitsgemein-
schaften der Mitarbeitervertretungen in den (Erz-)Diözesen 
Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn hat der Erz-
bischof von Köln gemäß § 20 Absatz 1 der Kirchlichen Arbeits-
gerichtsordnung (KAGO) in Verbindung mit § 4 Absatz 2 des 
Dekrets über die Errichtung des Kirchlichen Arbeitsgerichts 
erster Instanz für die (Erz-) Diözesen Aachen, Essen, Köln, 
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn im Ein-
vernehmen mit den Bischöfen von Aachen, Essen und Münster 
sowie dem Diözesanadministrator von Paderborn am 30. No-
vember 2022
Herrn Ulrich Richartz, Bistum Münster 
Herrn Georg Schmitt, Erzbistum Köln 
Herrn Ludger Witte, Bistum Münster
zu beisitzenden Richtern aus den Kreisen der Mitarbeiter am 
Kirchlichen Arbeitsgericht erster Instanz für die (Erz-)Diözesen 
Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) 
und Paderborn ernannt, und zwar jeweils mit Wirkung ab dem 
1. Dezember 2022 für die Dauer von fünf Jahren.

Beisitzende Richter aus den Kreisen der Dienstgeber

Auf Vorschlag der Diözesanvermögensverwaltungsräte der 
(Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn 
hat der Erzbischof von Köln gemäß § 20 Absatz 1 der Kirch-
lichen Arbeitsgerichtsordnung (KAGO) in Verbindung mit  
§ 4 Absatz 1 des Dekrets über die Errichtung des Kirchlichen 
Arbeitsgerichts erster Instanz für die (Erz-)Diözesen Aachen, 
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und  
Paderborn im Einvernehmen mit den Bischöfen von Aachen, 
Essen und Münster sowie dem Diözesanadministrator von  
Paderborn am 30. November 2022
Herrn Marcus Baumann-Gretza, Erzbistum Paderborn 
Herrn Ulrich Hörsting, Bistum Münster 
Frau Nicole Karmann, Erzbistum Köln 
Herrn Detlef Müller, Erzbistum Paderborn  

Herrn Pfarrer Jan Nienkerke, Bistum Aachen  
Herrn Christian Schu, Erzbistum Köln
zu beisitzenden Richtern aus den Kreisen der Dienstgeber am 
Kirchlichen Arbeitsgericht erster Instanz für die (Erz-)Diözesen 
Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) 
und Paderborn ernannt, und zwar jeweils mit Wirkung ab dem 
1. Dezember 2022 für die Dauer von fünf Jahren. 

Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle des Kirchlichen Arbeitsgerichts erster In-
stanz für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster 
(nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn ist wie folgt zu 
erreichen:
c/o Erzbischöfliches Offizialat,  
Postfach 10 11 27, 50451 Köln oder
c/o Erzbischöfliches Offizialat,  
Roncalliplatz 2, 50667 Köln
Tel.: 0221 1642-5650,  
Fax: 0221 1642-5652,  
E-Mail: arbeitsrecht.offizialat@erzbistum-koeln.de

Nr. 52 Umlage der Versicherungsprämien bei Miet- und 
Dienstwohnungen sowie Kindertagesstätten

Köln, 18. Januar 2023

Unter Bezugnahme auf die Regelung über die Umlage der 
Versicherungsprämien (siehe Amtsblatt vom 1. Dezember 
1994, Nr. 274) wird zur Weiterberechnung der anteiligen 
Versicherungsprämien für die Gebäudeversicherung im Rah-
men der Nebenkostenabrechnung bei vermieteten Einheiten 
und Dienstwohnungen nach entsprechender Bestätigung des 
Ver sicherungsmaklers der Quadratmeter-Verrechnungssatz 
ab dem Jahr 2023 mit 3,16 € festgelegt. Das Gleiche gilt für 
Kindertagesstätten, deren Trägerschaft an einen anderen Träger 
abgegeben wurde.

Personalia

Nr. 53 Personalchronik

KLERIKER

Vom Herrn Erzbischof wurde ernannt am:
08.12. Pater Sebastian Mukalel Devasia CMI mit Wirkung vom 

1. Februar 2023 befristet bis zum 31. August 2023, im 
Einvernehmen mit seinem Ordensoberen, zum Pfarr-
vikar an der Pfarrei St. Dionysius in Köln Longerich 
und Lindweiler sowie an den Pfarreien Hl. Kreuz in 
Köln-Weidenpesch, St. Katharina und Clemens in 
Köln-Niehl und St. Quirinus und Salvator in Köln-
Mauenheim/Weidenpesch im Seelsorgebereich Mauen-
heim/Niehl/Weidenpesch des Stadtdekanates Köln.

17.01. Herr Diakon Winfried Niesen weiterhin bis zum  
31. März 2024 zum Diakon mit Zivilberuf an den 
Pfarreien St. Christophorus in Zülpich-Bessenich, 
Stephani Auffindung in Bürvenich, St. Agatha in 
Zülpich-Embken, St. Nikolaus in Zülpich-Füssenich, 

St. Gertrudis in Zülpich-Juntersdorf, St. Cyriakus in 
Zülpich-Langendorf, St. Agnes in Zülpich-Lövenich, 
St. Severin in Zülpich-Merzenich, St. Barbara in Zül-
pich-Muldenau, St. Peter in Zülpich-Nemmenich,  
St. Pankratius in Zülpich-Rövenich, St. Dionysius in 
Zülpich-Schwerfen, St. Kunibert in Zülpich-Sinze-
nich, St. Kunibert in Zülpich-Ülpenich, Hl. Kreuz in  
Nideggen-Wollersheim, St. Peter in Zülpich, St. Mar-
gareta in Zülpich-Hoven, St. Gereon in Zülpich-
Dürscheven, St. Matthias in Zülpich-Oberelvenich,  
St. Kunibert in Zülpich-Enzen und St. Johannes und 
Sebastianus in Zülpich-Wichterich im Seelsorgebereich 
Zülpich des Kreisdekanates Euskirchen.

17.01. Herr Diakon Heinz-Peter Schmitz weiterhin bis zum 
31. Dezember 2023 zum Diakon im Subsidiarsdienst 
an den Pfarreien St. Joseph und St. Judas Thaddä-
us in Königswinter-Thomasberg-Heisterbacherrott,  
St. Margareta in Königswinter-Stieldorf, St. Mariä 
Himmelfahrt in Königswinter-Eudenbach, St. Pank-
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ratius in Königswinter-Oberpleis und Zur Schmerz-
haften Mutter in Königswinter-Ittenbach im Seel-
sorgebereich Königswinter-Am Oelberg sowie an den 
Pfarreien St. Laurentius in Königswinter-Oberdollen-
dorf, St. Michael in Königswinter-Niederdollendorf 
und St. Remigius in Königswinter im Seelsorgebe-
reich Königswinter-Tal des Kreisdekanates Rhein-
Sieg-Kreis.

17.01. Msgr. Gerhard Wehling weiterhin bis zum 29. Feb-
ruar 2024 zum Subsidiar an den Pfarreien St. Mariä 
Himmelfahrt in Euskirchen-Weidesheim, St. Marti-
nus in Euskirchen-Dom-Esch, St. Martinus in Eus-
kirchen-Kirchheim, St. Michael in Euskirchen-Groß-
büllesheim, St. Nikolaus in Euskirchen-Kuchenheim,  
St. Peter und Paul in Euskirchen-Kleinbüllesheim,  
St. Peter und Paul in Euskirchen-Palmersheim,  
St. Stephanus Auffindung in Euskirchen-Flamers-
heim und St. Stephanus in Euskirchen-Roitzheim 
im Seelsorgebereich Euskirchen-Erftmühlenbach des 
Kreisdekanates Euskirchen.

25.01. Herr Pfarrer Klaus Berboth weiterhin bis zum 30. No-
vember 2023 zum Subsidiar an den Pfarreien St. 
Margareta in Brühl, St. Pantaleon und St. Severin in 
Brühl-Badorf und St.Matthäus in Brühl-Vochem im 
Seelsorgebereich Brühl sowie an den Pfarreien Schmerz-
hafte Mutter in Wesseling-Berzdorf, St. Andreas in 
Wesseling-Keldenich, St. Germanus in Wesseling und 
St. Thomas Apostel in Wessling-Urfeld im Seelsorgebe-
reich Wesseling des Kreisdekanates Rhein-Erft-Kreis. 

25.01. Herr Pfarrer Günter Lülsdorf weiterhin bis zum  
31. März 2024 zum Subsidiar an den Pfarreien St. Ae-
gidius in Bad Honnef-Aegidienberg, St. Johann Bap-
tist in Bad Honnef, St. Mariä Heimsuchung in Bad 
Honnef-Rhöndorf und St. Martin in Bad Honnef-
Selhof im Seelsorgebereich Bad Honnef und an den 
Pfarreien St. Johannes Baptist in Unkel-Bruchhau-
sen, St. Maria Magdalena in Unkel-Rheinbreitbach,  
St. Pantaleon in Unkel und St. Severinus in Unkel- 
Erpel im Seelsorgebereich Verbandsgemeinde Unkel 
des Kreisdekanates Rhein-Sieg-Kreis.

25.01. Msgr. Franz Lurz weiterhin bis zum 31. Januar 2024 
zum Subsidiar an den Pfarreien St. Aegidius in Bad 
Honnef-Aegidienberg, St. Johann Baptist in Bad 
Honnef, St. Mariä Heimsuchung in Bad Honnef-
Rhöndorf und St. Martin in Bad Honnef-Selhof im 
Seelsorgebereich Bad Honnef und an den Pfarreien 
St. Johannes Baptist in Unkel-Bruchhausen, St. Maria 
Magdalena in Unkel-Rheinbreitbach, St. Pantaleon in 
Unkel und St. Severinus in Unkel-Erpel im Seelsorge-
bereich Verbandsgemeinde Unkel des Kreisdekanates 
Rhein-Sieg-Kreis.

25.01. Herr Pfarrer Heribert Meurer weiterhin bis zum  
31. März 2024 zum Subsidiar an den Pfarreien Hl. 
Familie in Troisdorf-Oberlar, St. Georg in Troisdorf-
Altenrath, St. Gerhard in Troisdorf, St. Hippolytus 
Pfarrei in Troisdorf und St. Mariä Himmelfahrt in 
Troisdorf-Spich im Seelsorgebereich Troisdorf sowie 
an der Pfarrei St. Johannes in Troisdorf des Kreisdeka-
nates Rhein-Sieg-Kreis.

25.01. Herr Pfarrer Hermann-Josef Schmitz weiterhin bis 
zum 31. Januar 2024 zum Subsidiar an den Pfarreien  
St. Andreas in Neuss-Norf, St. Paulus in Neuss-Weck-
hoven, St. Peter in Neuss-Hoisten und St. Peter in 
Neuss-Rosellen im Seelsorgebereiches Neusser Süden 
sowie an den Pfarreien St. Cornelius in Neuss-Erft-

tal, St. Martinus in Neuss-Uedesheim, St. Cyriakus 
in Neuss-Grimlinghausen und St. Konrad in Neuss 
im Seelsorgebereiches Neuss-Rund um die Erftmün-
dung und an den Pfarreien Hl. Dreikönige in Neuss,  
St. Marien in Neuss, St. Pius X. in Neuss und St. Qui-
rinus in Neuss im Seelsorgebereiches Neuss-Mitte des 
Kreisdekanates Rhein-Kreis Neuss.

25.01. Pater Prof. Dr. Bernd Werle SVD mit Wirkung vom 
2. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2025, unter Bei-
behaltung seiner bisherigen Aufgaben, zum Präses 
der Kolpingsfamilie in St. Augustin im Kreisdekanat 
Rhein-Sieg-Kreis.

31.01. Herr Diakon Wilfried Koch weiterhin bis zum 31. Janu-
ar 2024 zum Diakon im Subsidiarsdienst an der Pfarrei 
St. Engelbert und St. Bonifatius in Köln im Stadtdeka-
nat Köln.

31.01. Herr Kaplan Dominik Rieder mit Wirkung vom 1. Juli 
2023 zum Pfarrvikar mit dem Titel Pfarrer an den 
Pfarreien St. Apollinaris in Düsseldorf, St. Josef in Düs-
seldorf-Oberbilk, St. Peter und St. Antonius in Düs-
seldorf-Friedrichstadt, St. Martin in Düsseldorf und  
St. Pius X. in Düsseldorf-Eller-West im Seelsorgebe-
reich Düsseldorf-Unter- und Oberbilk, Friedrichstadt 
und Eller-West des Stadtdekanates Düsseldorf.

06.02. Herr Pfarrer Frank Heidkamp, unter Beibehaltung  
seiner bisherigen Aufgaben, mit Wirkung vom 1. März  
2023 bis zum 31. August 2023 zum Pfarrverweser an 
der Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit in Düsseldorf-Deren-
dorf/Pempelfort im Stadtdekanat Düsseldorf.

Der Herr Erzbischof hat am:
31.10. Herrn Diakon Matthias Otten als Diakon im Subsidiars-

dienst an den Pfarreien St. Nikolaus in Bonn-Kesse-
nich, St. Quirinus in Bonn-Dottendorf, St. Winfried 
in Bonn und St. Elisabeth in Bonn im Seelsorgebereich 
Bonn-Süd des Stadtdekanates Bonn entpflichtet.

25.01. den Verzicht von Herrn Pfarrer Alexander Lubomierski  
angenommen und ihn mit Ablauf des 31. August 
2023 in den Ruhestand versetzt.

25.01. den Verzicht von Herrn Pfarrer Wolfgang Scherberich 
angenommen und ihn mit Ablauf des 31. August 
2023 in den Ruhestand versetzt sowie mit Wirkung 
vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2028 zum 
Subsidiar an den Pfarreien St. Mariä Himmelfahrt in 
Frechen-Grefrath, St. Audomar in Frechen, St. Maria 
Königin in Frechen, St. Severin in Frechen, Heilig 
Geist in Frechen-Bachem, St. Ulrich in Frechen-
Buschbell, St. Sebastianus in Frechen-Königsdorf,  
St. Antonius in Frechen-Habbelrath im Seelsorge-
bereich Frechen des Kreisdekanates Rhein-Erft-Kreis 
ernannt.

Es starb im Herrn am:
17.12. Diakon i. R. Michael Klein, 83 Jahre.

LAIEN IN DER SEELSORGE

Es wurde beauftragt am:
05.01. Frau Doris Dung-Lachmann weiterhin bis zum  

30. November 2025 mit der Leitung von Begräbnis-
feiern im Seelsorgebereich Zu den Hl. Rochus, Drei-
königen und Bartholomäus sowie im Seelsorgebereich 
Ehrenfeld des Stadtdekanates Köln.
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05.01. Herr Wigbert Spinrath weiterhin bis zum 20. Dezem-
ber 2025 mit der Leitung von Begräbnisfeiern im 
Seelsorgebereich Hürth des Kreisdekanates Rhein-
Erft-Kreis.

16.01. Frau Britta Schöllmann mit Wirkung vom 1. August 
2023 als Gemeindereferentin an der Pfarrei St. Dio-
nysius in Köln-Longerich/Lindweiler sowie an den 
Pfarreien St. Katharina und St. Clemens in Köln-
Niehl, Hl. Kreuz in Köln-Weidenpesch und St. Qui-
rinus und Salvator in Köln-Mauenheim-Weidenpesch 

im Seelsorgebereich Mauenheim/Niehl/Weidenpesch 
des Stadtdekanates Köln.

01.02. Frau Annette Blazek bis zum 31. Januar 2026 mit der 
Leitung von Begräbnisfeiern in der Pfarrei St. Severin 
in Köln im Stadtdekanat Köln.

03.02. Frau Beatrix Vogel weiterhin bis zum 28. Februar 2026 
mit der Leitung von Begräbnisfeiern im Seelsorge-
bereich St. Joseph und Remigius in Köln des Stadt-
dekanates Köln.

Weitere Mitteilungen

Mitteilungen aus dem staatlichen Bereich

Nr. 54 Neuwahl Diakonenkonferenz im Erzbistum Köln

Nachstehend werden die Namen der Kandidaten aufgelistet, 
die dem Wahlausschuss wenigstens von drei Wahlberechtigten 
vorgeschlagen wurden und die ihr schriftliches Einverständnis 
gegeben haben: 

Diakone im Hauptberuf:

Klaus Ersfeld, Dr. Bertram Herr, Norbert Huthmacher, Rony 
John, Michael Kehren, Matthias Linse, Michael Oschmann, 
Antonino Rizza, Hans Wilhelm Schmitz, Stephan Schwarz 

Diakone mit Zivilberuf:

Dr. Kay Michael Adam, Dr. Dr. Andreas Bell, Rolf Faymonvil-
le, Dr. Bernd Götzelmann, Gerd Krewer, Georg Peters, Hans-
Joachim Roos, Harald Wachter, Ulrich Wachter

Diakone im Ruhestand: 

–

Gemäß § 4, Ziffer 10 der Wahlordnung (Amtsblatt vom 
01.08.2022, Nr. 109) kann gegen die Kandidatenliste inner-
halb einer Woche nach Veröffentlichung im Amtsblatt Ein-
spruch beim Wahlausschuss erhoben werden.

Nach Beendigung der Einspruchsfrist werden die Stimmzettel 
für die Wahl zugesandt.

Der Wahlausschuss

Postanschrift:
Erzbischöfliches Generalvikariat 
Wahlausschuss Diakonenkonferenz
Hauptabteilung Seelsorge-Personal
Diakon Thorsten Giertz
Marzellenstraße 32
50668 Köln
pastorale-dienste@erzbistum-koeln.de

Nr. 55 Kirchliches Handbuch XLII

Statistisches Jahrbuch der Bistümer 
im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz 

2016–2020

Der neueste Band des „Kirchlichen Handbuchs“, Statistisches 
Jahrbuch der Bistümer im Bereich der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Band XLII (Zusammenfassung der Ergebnisse aus der 
kirchlichen Statistik 2016 bis 2020), ist soeben erschienen und 
im Buchhandel, ISBN: 978-3-8107-0366-8, zum Preis von 
25,00 € erhältlich.

Nr. 56 Heizkostenbeitrag für an dienstliche Sammel-
heizungen angeschlossene Dienstwohnungen für den 
Abrechnungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

Für die Heizkostenbeiträge werden folgende Beiträge, die das 
Bundesministerium der Finanzen als Kostenansätze festgesetzt 
hat, für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022 
bekannt gegeben (§ 26 Abs. 1 Satz 2 der Dienstwohnungsvor-
schriften):

Energieträger Entgelte (in Euro)
pro Quadratmeter/Jahr

fossile Brennstoffe, 11,80
Fernwärme und übrige  
Heizungsarten

15,80

Herausgegeben vom Erzbischöflichen Generalvikariat, Marzellenstr. 32, 50668 Köln 
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